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All ge mei ne Ge schäfts be din gun gen
Fassung: September 2021

Die Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der Si che rungs ein rich tung des Bun des ver ban des der Deut schen Volks ban ken und Raiff ei-
sen ban ken e. V. an ge schlos sen.

Besonderheiten der GLS Gemeinschaftsbank eG

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung der Mitglieder und ihrer 
Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem, rechtlich sozialem und kulturel-
lem Gebiet.
 Das Ziel des Zusammenschlusses ist gegenseitige Hilfe, nicht die 
Gewinnerzielung für das einzelne Mitglied oder für die Genossenschaft. 
Wer Geld bei dieser Bank einlegt, tut dies in erster Linie mit Rücksicht 
auf den Geldbedarf anderer Mitglieder und um im volkswirtschaftlichen 
Interesse einen Ausgleich des Gesamtetats aller Mitglieder zu erreichen.

ALL GE MEI NE GE SCHÄFTS BE DIN GUN GEN

Grund re geln für die Be zie hung zwi  schen 
Kun  de und Bank

1 Gel tungs be reich und Än de run gen die ser Ge schäfts     be din gun gen 
und der Son der  be din gun gen für ein zel ne Ge schäfts be zie hun gen

(1) Gel tungs be reich

Die All ge mei nen Ge schäfts be din gun gen gel ten für die ge sam te Ge  -
schäfts  ver bin dung zwi schen dem Kun den und den in län di schen 
Ge schäfts stel len der Bank (im Fol gen den Bank ge nannt). Da ne ben 
gel ten für ein zel ne Ge schäfts be zie hun gen (zum Bei spiel für das 
Wert pa pier ge schäft, den Zahlungs verkehr und für den Spar ver kehr) 
Son der  be din gun gen, die Ab wei chun gen oder Er gän zun gen zu die sen 
All ge mei nen Ge schäfts be din gun gen ent hal ten; sie wer den bei der 
Kon to  er öff nung oder bei Er tei lung ei nes Auf trags mit dem Kun den 
ver ein bart. Unter hält der Kun de auch Ge schäfts ver bin dun gen zu aus-
län di schen Ge schäfts stel len, si chert das Pfand recht der Bank (Num-
mer 14 die ser Ge schäfts be din gun gen) auch die An sprü che die ser 
aus län di schen Ge schäfts stel len.

(2) Änderungen

a) Änderungsangebot

Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingun-
gen werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel 
das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege 
angeboten werden.

b) Annahme durch den Kunden

Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, 
wenn der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nach-
folgend geregelten Zustimmungsfiktion.

c) Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion

Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Ände-
rungsangebots (Zustimmungsfiktion), wenn

aa) das Änderungsangebot der Bank erfolgt, um die Übereinstimmung 
der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechtslage 
wiederherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingun-
gen oder der Sonderbedingungen

–  aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar 
geltender Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht mehr 
der Rechtslage entspricht oder

–  durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch 
ein Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr ver-
wendet werden darf oder

–  aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Bank zustän-
digen nationalen oder internationalen Behörde (z. B. der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europäischen 
Zentralbank) nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflich-
tungen der Bank in Einklang zu bringen ist und

bb)  der Kunde das Änderungsangebot der Bank nicht vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen abge-
lehnt hat.

Die Bank wird den Kunden im Änderungsangebot auf die Folgen sei-
nes Schweigens hinweisen.
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d) Ausschluss der Zustimmungsfiktion

Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung

–  bei Änderungen der Nummern 1 Absatz 2 und 12 Absatz 6 der 
Geschäftsbedingungen und der entsprechenden Regelungen in 
den Sonderbedingungen oder

–  bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrags und 
die Entgelte für Hauptleistungen betreffen, oder

–  bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte 
Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Ver-
brauchers gerichtet sind, oder

–  bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrags gleich-
kommen, oder

–  bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leis-
tung und Gegenleistung erheblich zugunsten der Bank verschie-
ben würden.

In diesen Fällen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu den 
Änderungen auf andere Weise einholen.

e)  Kündigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungs fiktion

Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der 
Kunde den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch 
fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird die 
Bank den Kunden in ihrem Änderungsangebot besonders hinweisen.

2 Bank ge heim nis und Bank aus kunft

(1) Bank ge heim nis

Die Bank ist zur Ver schwie gen heit über al le kun den be zo ge nen Tat-
sa chen und Wer tun gen ver pflich tet, von denen sie Kennt nis er langt 
(Bank ge heim nis). In for ma tio nen über den Kun den darf die Bank nur 
wei ter ge ben, wenn ge setz li che Be stim mun gen dies ge bie ten oder der 
Kun de ein ge wil ligt hat oder die Bank zur Er tei lung ei ner Bank aus kunft 
be fugt ist.

Informationen über Initiativen und deren Finanzbedarf können nach Ab-
stimmung mit den Betroffenen in geeigneter Form den Mitgliedern und 
Kunden zur Kenntnis gebracht werden.

(2) Bank aus kunft

Eine Bank aus kunft ent hält all ge mein ge hal te ne Fest stel lun gen und 
Be mer kun gen über die wirt schaft li chen Ver hält nis se des Kun  den, sei-
ne Kre dit wür dig keit und Zah lungs fä hig keit; be trags mä ßi ge An ga ben 
über Kon to stän de, Spar gut ha ben, De pot- oder sons ti ge der Bank an-
ver trau te Ver mö gens wer te so wie An ga ben über die Hö he von Kre dit-
in an spruch nah men wer den nicht ge macht.

(3) Vo raus set zun gen für die Er tei lung ei ner Bank aus kunft

Die Bank ist be fugt, über ju ris ti sche Per so nen und im Han dels register 
ein ge tra ge ne Kaufl eu te Bank aus künf te zu er tei len, so fern sich die An-
fra ge auf ihre ge schäft li che Tä tig keit be zieht. Die Bank er teilt je doch 
kei ne Aus künf te, wenn ihr eine an derslau ten de Wei sung des Kun den 
vor liegt. Bank aus künf te über an de re Per so nen, ins be son de re über 
Pri vat kun den und Ver ei ni gun gen er teilt die Bank nur dann, wenn die-
se ge ne rell oder im Ein zel fall aus drück lich zu ge stimmt ha ben. Eine 
Bank aus kunft wird nur er teilt, wenn der An fra gen de ein be rech tig tes 
In te res se an der ge wünsch ten Aus kunft glaub haft dar ge legt hat und 
kein Grund zu der An nah me be steht, dass schutz wür di ge Be lan ge des 
Kun den der Aus kunfts er tei lung ent gegen ste hen.

(4) Emp fän ger von Bank aus künf ten

Bank aus künf te er teilt die Bank nur ei ge nen Kun den so wie an de ren 
Kre dit ins ti tu ten für de ren Zwe cke oder die ihrer Kun den.

3 Haf tung der Bank; Mit ver schul den des Kun den

(1) Haf tungs grund sätze

Die Bank haf tet bei der Er fül lung ihrer Ver pflich tun gen für je des Ver-
schul den ihrer Mit arbei ter und der Per so nen, die sie zur Er fül lung 
ihrer Ver pflich tun gen hin zu zieht. So weit die Son der be din gun gen für 
ein zel ne Ge schäfts be zie hun gen oder sons ti ge Ver ein ba run gen et was 
Ab wei chen des re geln, ge hen die se Re ge lun gen vor. Hat der Kun de 
durch ein schuld haf tes Ver hal ten (zum Bei spiel durch Ver let zung der 
in Nummer 11 dieser Geschäfts bedingungen auf ge führ ten Mit wir-
kungs pflich ten) zu der Ent ste hung ei nes Scha dens bei ge tra gen, be-
stimmt sich nach den Grund  sät zen des Mit ver schul dens, in wel chem 
Um fang Bank und Kun de den Scha den zu tra gen ha ben.

(2) Wei ter ge lei te te Auf trä ge

Wenn ein Auf trag sei nem In halt nach ty pi scher wei se in der Form aus-
ge führt wird, dass die Bank ei nen Drit ten mit der wei te ren Er le di gung 
be traut, er füllt die Bank den Auf trag da durch, dass sie ihn im ei ge nen 
Na men an den Drit ten wei ter lei tet (wei ter ge lei te ter Auf trag). Dies be-
trifft zum Bei spiel die Ein ho lung von Bank aus künf ten bei an de ren Kre-
dit ins ti tu ten oder die Ver wah rung und Ver wal tung von Wert pa pie ren 
im Aus land. In die sen Fäl len be schränkt sich die Haf tung der Bank 
auf die sorg fäl ti ge Aus wahl und Unter wei sung des Drit ten.

(3) Stö rung des Be triebs

Die Bank haf tet nicht für Schä den, die durch hö he re Ge walt, Auf ruhr, 
Kriegs- und Na tur er eig nis se oder durch sons ti ge von ihr nicht zu ver-
tre ten de Vor komm nis se (zum Bei spiel Streik, Aus sper rung, Ver kehrs-
stö rung, Ver fü gun gen von ho her Hand im In- oder Aus land) ein tre ten.

4 Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der kein Ver-
braucher ist

Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der 
Bank nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschränkung gilt 
nicht für eine vom Kunden zur Aufrechnung gestellte Forderung, die 
ihren Rechtsgrund in einem Darlehen oder einer Finanzierungshilfe 
gemäß §§ 513, 491 bis 512 BGB hat.

5 Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der 
Bank auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine erb-
rechtliche Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. Wird der 
Bank eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilli-
gen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungs-
nie derschrift vorgelegt, darf die Bank denjenigen, der darin als Erbe 
oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, 
ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung an 
ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der dort 
Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des 
Testa ments) nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge 
Fahr lässigkeit nicht bekannt geworden ist.

6 Maß ge bli ches Recht und Ge richts stand bei kauf män ni schen 
und öf ent lich-recht li chen Kun den

(1) Gel tung deut schen Rechts

Für die Ge schäfts ver bin dung zwi schen dem Kun den und der Bank gilt 
deut sches Recht.

ALL GE MEI NE GE SCHÄFTS BE DIN GUN GEN
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(2) Ge richts stand für In lands kun den

Ist der Kun de ein Kauf mann und ist die strei ti ge Ge schäfts be zie hung 
dem Be trie be sei nes Han dels ge wer bes zuzu rech nen, so kann die 
Bank die sen Kun den an dem für die kon to füh ren de Stel le zu stän di-
gen Ge richt oder bei ei nem an de ren zu stän di gen Ge richt ver kla gen; 
das sel be gilt für eine ju ris ti sche Per son des öff ent li chen Rechts und 
für öff ent lich-recht li che Son der ver mö gen. Die Bank selbst kann von 
die sen Kun den nur an dem für die kon to füh ren de Stel le zu stän di gen 
Ge richt ver klagt wer den.

(3) Ge richts stand für Aus lands kun den

Die Ge richts stands ver ein ba rung gilt auch für Kun den, die im Aus land 
eine ver gleich ba re ge werb li che Tä tig keit aus üben, so wie für aus län -
di sche In sti tu tio nen, die mit in län di schen ju ris ti schen Per so nen des 
  öff ent li chen Rechts oder mit ei nem in län di schen öff ent lich-recht li chen 
Son der ver mö gen ver gleich bar sind.

Kon to füh rung

7 Rech nungs ab schlüs se bei Kon to kor rent kon ten (Kon  ten in lau-
fen der Rech nung)

(1) Er tei lung der Rech nungs ab schlüs se

Die Bank er teilt bei ei nem Kon to kor rent kon to, so fern nicht et was an-
de res ver ein bart ist, je weils zum En de ei nes Ka len der quar tals ei nen 
Rech nungs ab schluss; da bei wer den die in die sem Zeit raum ent stan-
de nen bei der sei ti gen An sprü che (einschließlich der Zin sen und Ent gel-
te der Bank) ver rech net. Die Bank kann auf den Sal do, der sich aus 
der Ver rech nung er gibt, nach Nummer 12 die ser Ge schäfts be din gun-
gen oder nach der mit dem Kun den an der wei tig ge troff e nen Ver ein-
ba rung Zin sen be rech nen.

(2) Frist für Ein wen dun gen; Ge neh mi gung durch Schwei gen

Ein wen dun gen we gen Un rich tig keit oder Un voll stän dig keit ei nes 
Rech nungs ab schlus ses hat der Kun de spä tes tens vor Ablauf von 
sechs Wo chen nach des sen Zu gang zu er he ben; macht er sei ne Ein-
wen dun gen in Textform gel tend, ge nügt die Ab sen dung in ner halb der 
Sechs-Wo chen-Frist. Das Unter las sen recht zei ti ger Ein wen dun gen 
gilt als Ge neh mi gung. Auf die se Fol ge wird die Bank bei Er tei lung des 
Rech nungs ab schlus ses be son ders hin wei sen. Der Kun de kann auch 
nach Frist ab lauf eine Be rich ti gung des Rech nungs ab schlus ses ver lan-
gen, muss dann aber be wei sen, dass zu Un recht sein Kon to be las tet 
oder eine ihm zu ste hen de Gut schrift nicht er teilt wur de.

8  Stor no- und Be rich ti gungs bu chun gen der Bank

(1) Vor Rech nungs ab schluss

Feh ler haf te Gut schrif ten auf Kon to kor rent kon ten (zum Bei spiel we gen 
ei ner fal schen Kon to num mer) darf die Bank bis zum nächs ten Rech-
nungs ab schluss durch eine Be las tungs bu chung rück gän gig ma chen, 
so weit ihr ein Rück zah lungs an spruch gegen den Kun den zu steht 
(Stornobuchung). Der Kun de kann in die sem Fall gegen die Be  las-
tungs bu chung nicht ein wen den, dass er in Hö he der Gut schrift be reits 
ver fügt hat.

(2) Nach Rech nungs ab schluss

Stellt die Bank eine feh ler haf te Gut schrift erst nach ei nem Rech-
nungs  ab schluss fest und steht ihr ein Rück zah lungs an spruch gegen 
den Kun den zu, so wird sie in Hö he ihres An spruchs sein Kon to be-
las ten (Be rich ti gungs bu chung). Er hebt der Kun de gegen die Be rich ti-
gungs bu chung Ein wen dun gen, so wird die Bank den Be trag dem Kon-
to wie der gut schrei ben und ihren Rück zah lungs an spruch ge son dert 
gel tend ma chen.

(3) In for ma tion des Kun den; Zins be rech nung

Über Stor no- und Be rich ti gungs bu chun gen wird die Bank den Kun den 
un ver züg lich unter rich ten. Die Bu chun gen nimmt die Bank hin sicht lich 
der Zins be rech nung rück wir kend zu dem Tag vor, an dem die feh ler-
haf te Bu chung durch ge führt wur de.

9 Ein zugs auf trä ge

(1) Er tei lung von Vor be halts gut schrif ten bei der Ein rei chung

Schreibt die Bank den Gegen wert von Schecks und Last schrif ten 
schon vor ihrer Ein lö sung gut, ge schieht dies unter dem Vor be halt 
ihrer Ein lö sung, und zwar auch dann, wenn die se bei der Bank selbst 
zahl bar sind. Reicht der Kun de an de re Pa pie re mit dem Auf trag ein, 
von ei nem Zah lungs pflich ti gen ei nen For de rungs be trag zu be schaff en 
(zum Bei spiel Zins schei ne), und er teilt die Bank über den Be trag eine 
Gut schrift, so steht die se unter dem Vor be halt, dass die Bank den 
Be trag er hält. Der Vor be halt gilt auch dann, wenn die Schecks, Last-
schriften und anderen Pa pie re bei der Bank selbst zahlbar sind. Wer-
den Schecks oder Last schrif ten nicht ein ge löst oder er hält die Bank 
den Be trag aus dem Ein zugs auf trag nicht, macht die Bank die Vor be-
halts gut schrift rück gän gig. Dies ge schieht un ab hän gig da von, ob in 
der Zwi schen zeit ein Rech nungs ab schluss er teilt wur de.

(2) Ein lö sung von Last schrif ten und vom Kun den aus ge stell ter 
Schecks

Last schrif ten sowie Schecks sind ein ge löst, wenn die Be las tungsbu-
chung nicht spä tes tens am zwei ten Bank arbeits tag1 – bei Lastschrif-
ten im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren nicht spätestens am dritten 
Bank  arbeitstag1 – nach ihrer Vor nah me rück gän gig ge macht wird. 
Bar schecks sind be reits mit Zah lung an den Scheck vor le ger ein ge löst. 
Schecks sind auch schon dann ein ge löst, wenn die Bank im Ein zel fall 
eine Be zahlt mel dung ab sen det. Schecks, die über die Ab rech nungs-
stel le der Bun desbank vor ge legt wer den, sind ein ge löst, wenn sie 
nicht bis zu dem von der Bundesbank fest ge setz ten Zeit punkt zu rück-
ge ge ben wer den.

10 Fremd wäh rungs ge schäf te und Ri si ken bei Fremd  wäh rungs kon-
ten

(1) Auf trags aus füh rung bei Fremd wäh rungs kon ten

Fremd wäh rungs kon ten des Kun den die nen da zu, Zah lun gen an den 
Kun  den und Ver fü gun gen des Kun den in frem der Wäh rung bar geld los 
ab zu wi ckeln. Ver fü gun gen über Gut ha ben auf Fremdwäh rungs kon ten 
(zum Bei spiel durch Über wei sungen zulas ten des Fremd wäh rungs gut-
ha bens) wer den unter Ein schal tung von Ban ken im Hei mat land der 
Wäh rung ab ge wi ckelt, wenn sie die Bank nicht voll stän dig in ner halb 
des ei ge nen Hauses aus führt.

(2) Gut schrif ten bei Fremd wäh rungs ge schäf ten mit dem Kun den

Schließt die Bank mit dem Kun den ein Ge schäft (zum Bei spiel ein De-
vi sen ter min ge schäft) ab, aus dem sie die Ver schaff ung ei nes Be trags 
in frem  der Wäh rung schul det, wird sie ihre Fremd wäh rungs ver bind-
lich keit durch Gut schrift auf dem Kon to des Kun den in die ser Wäh-
rung er fül len, so fern nicht et was an de res ver ein bart ist.

(3) Vo rüber ge hen de Be schrän kung der Leis tung durch die Bank

Die Ver pflich tung der Bank zur Aus füh rung ei ner Ver fü gung zulas ten 
ei nes Fremd wäh rungs gut ha bens (Ab satz 1) oder zur Er fül lung ei ner 
Fremd wäh rungs ver bind lich keit (Ab satz 2) ist in dem Um fang und so 
lan ge aus ge setzt, wie die Bank in der Währung, auf die das Fremd-
währungs gut ha ben oder die Ver bind lich keit lau tet, we gen po li tisch 
be ding ter Maßnahmen oder Er eig nis se im Lan de die ser Wäh rung 
nicht oder nur ein ge schränkt ver fü gen kann. In dem Um fang und 
so lan ge die se Maß nahmen oder Er eig nis se an dau ern, ist die Bank 

ALL GE MEI NE GE SCHÄFTS BE DIN GUN GEN
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auch nicht zu  ei ner Er fül lung an ei nem an de ren Ort außerhalb des 
Lan des der Wäh rung, in ei ner an de ren Wäh rung (auch nicht in Euro) 
oder durch An schaff ung von Bar geld ver pflich tet. Die Ver pflich tung 
der Bank zur Aus füh rung ei ner Ver fü gung zulas ten ei nes Fremd wäh-
rungs gut ha bens ist da gegen nicht aus ge setzt, wenn sie die Bank 
voll stän dig im  ei ge nen Haus aus füh ren kann. Das Recht des Kun den 
und der Bank, fäl li ge gegen sei ti ge For de run gen in der sel ben Wäh rung 
mit ei nan der zu ver rech nen, bleibt von den vor ste hen den Re ge lun gen 
un be rührt.

(4) Wechsel kurs

Die Be stim mung des Wechsel kur ses bei Fremd wäh rungs ge schäf ten 
er gibt sich aus dem „Preis- und Leis tungs ver zeich nis”. Bei Zahlungs-
diens ten gilt ergänzend der Zah lungs diens te rahmenvertrag.

Mit wir kungs pflich ten des Kun den

11 Mit wir kungs pflich ten des Kun den

(1) Mitteilungen von Än de run gen

Zur ordnungsgemäßen Ab wick lung des Ge schäfts ver kehrs ist es er  -
for der lich, dass der Kun de der Bank Än de run gen sei nes Na mens 
und sei ner An schrift so wie das Er lö schen oder die Än de rung ei ner 
gegen über der Bank er teil ten Ver tre tungs macht (insbe son de re ei ner 
Voll macht) un ver züg lich mit teilt. Die se Mit tei lungs pflicht be steht auch 
dann, wenn die Ver tre tungs macht in ein öff ent li ches Re gis ter (zum 
Bei spiel in das Han dels re gis ter) ein ge tra gen ist und ihr Er lö schen oder 
ihre Än de rung in die ses Re gis ter ein ge tra gen wird. Darüber hinaus 
können sich weitergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbe-
sondere aus dem Geldwäschegesetz, ergeben.

(2) Klar heit von Auf trä gen

Auf trä ge müs sen ihren In halt zwei fels frei er ken nen lassen. Nicht ein-
deu tig for mu lier te Auf trä ge kön nen Rück fra gen zur Fol ge ha ben, die 
zu Ver zö ge run gen füh ren kön nen. Vor al lem hat der Kun de bei Auf trä-
gen auf die Rich tig keit und Voll stän dig keit seiner Angaben, insbeson-
dere der Kon to num mer und Bankleitzahl oder IBAN² und BIC³, sowie 
der Wäh rung zu ach ten. Än de run gen, Be stä ti gun gen oder Wie der ho-
lun gen von Auf trä  gen müs sen als sol che ge kenn zeich net sein.

(3) Be son de rer Hin weis bei Eil be dürf tig keit der Aus füh rung ei nes 
Auf trags

Hält der Kun de bei der Aus füh rung ei nes Auf trags be son de re Ei le für 
nö tig, hat er dies der Bank ge son dert mit zu tei len. Bei for mu lar mä ßig 
er teil ten Auf trä gen muss dies außerhalb des For mu lars er fol gen.

(4) Prü fung und Ein wen dun gen bei Mit tei lun gen der Bank

Der Kun de hat Kon to aus zü ge, Wert pa pier ab rech nun gen, De pot- und 
Er träg nis auf stel lun gen, sons ti ge Ab rech nun gen, An zei gen über die 
Aus füh rung von Auf trä gen so wie In for ma tio nen über er war te te Zah-
lun gen und Sen dun gen (Avi se) auf ihre Rich tig keit und Voll stän dig keit 
un ver züg lich zu über prü fen und et wai ge Ein wen dun gen un ver züg lich 
zu er he ben.

(5) Be nach rich ti gung der Bank bei Aus blei ben von Mit tei lun gen

Falls Rech nungs ab schlüs se und De pot auf stel lun gen dem Kunden 
nicht zu ge hen, muss er die Bank un ver züg lich benachrichtigen. Die 
Be nach rich ti gungs pflicht be steht auch beim Aus bleiben an de rer Mit-
tei lun gen, de ren Ein gang der Kun de er war tet (Wert pa pier ab rech nun-
gen, Kon to aus zü ge nach der Aus füh rung von Auf trä gen des Kun den 
oder über Zah lun gen, die der Kun de er war tet).

Kos ten der Bank dienst leis tun gen

12 Kostendeckungsumlage, Zinsen, Entgelte und Auslagen

(1) Kostendeckungsumlage

Kreditnehmern, die nach der Auffassung der Geschäftsfüh rung ge-
meinnützige Aufgaben (unabhängig von einer steuerlichen Anerken-
nung) wahrnehmen, werden, soweit der Bank entsprechende zinslose/
zinsvergünstigte Einlagen zur Verfügung stehen, keine Zinsen berech-
net, sondern mit einer Kos tendeckungsumlage belastet.

Die Kostendeckungsumlage setzt sich zusammen aus den geringen 
Refinanzierungskosten, den anteiligen Personal- und Sachaufwendun-
gen, den Wertberichtigungen (auch für latente Risiken) und den Rück-
lagen, die für die Bank benötigt werden.

Es besteht ein durch Vertreter von Kreditnehmern selbstverwalteter 
Ausgleichs- und Sicherungsfonds, der zur Ausgleichszahlung heran-
gezogen werden kann, wenn gemein nützige Kreditnehmer für Kapital-
dienstleistungen finanzielle Hilfe benötigen. Ein Rechtsanspruch auf 
Ausgleich und Unterstützungszahlungen besteht nicht.

(2) Zinsen und Entgelte im Privatkundengeschäft

Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Privatkundengeschäft 
üblichen Kredite und Leistungen ergibt sich aus dem „Preisaushang – 
Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft“ und ergänzend 
aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Wenn ein Kunde einen 
dort aufgeführten Kredit oder eine dort aufgeführte Hauptleistung 
in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung ge-
troffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im „Preisaushang“ oder 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zinsen und Entgelte. 
Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die 
Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, 
kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen, auch 
wenn sie im „Preisaushang“ oder im „Preis- und Leistungsverzeich-
nis“ ausgewiesen ist. Für die Vergütung der darin nicht aufgeführten 
Hauptleistungen, die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaß-
lichem Interesse erbracht werden und die, nach den Umständen zu 
urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit 
keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vor-
schriften.

(3) Zin sen und Ent gel te außerhalb des Pri vat kun den ge schäfts

Au ßer halb des Pri vat kun den ge schäfts be stimmt die Bank, sofern kei-
ne an de re Ver ein ba rung ge troff en wurde und gesetzliche Bestimmun-
gen dem nicht entgegenstehen, die Höhe von Zinsen und Entgelten 
nach billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).

(4) Nicht entgeltfähige Leistung

Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder 
aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie 
im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berech-
nen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe 
der gesetzlichen Regelung erhoben.

(5) Än de rung von Zin sen; Kündigungsrecht des Kunden bei Er-
höhung

Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zins-
satz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem 
Kunden. Die Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mittei-
len. Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes verein-
bart ist, die davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs 
Wochen nach der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung 
kündigen. Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die 
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gekündigte Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird 
zur Abwicklung eine angemessene Frist einräumen.

(6) Änderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in An-
spruch genommenen Leistungen

Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden im 
Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in An-
spruch genommen werden (zum Beispiel Konto- und Depotführung), 
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat 
der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen 
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das 
Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege an-
geboten werden. Die von der Bank angebotenen Änderungen werden 
nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über 
die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hin-
ausgehende Zahlung eines Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank 
mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen.

(7) Aus la gen

Die Aufwendungsersatzansprüche der Bank richten sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften.

(8) Be son der hei ten bei Ver brau cher darlehens ver trägen und Zah-
lungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen

Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit 
Ver brauchern für Zahlungen rich ten sich die Zin sen und die Kos ten 
(Ent  gel te, Aus la gen) nach den jeweiligen vertraglichen Verein ba run-
gen und Sonder be dingungen sowie ergänzend nach den ge setz  lichen 
Vorschriften.

Si cher hei ten für die An sprü che der Bank 
ge gen den Kun den

13  Be stel lung oder Ver stär kung von Si cher hei   ten

(1) An spruch der Bank auf Be stel lung von Si cher hei ten

Die Bank kann für al le An sprü che aus der bankmäßigen Ge schäfts-
verbindung die Be stel lung bank mä ßi ger Si cher hei ten ver lan gen, und 
zwar auch dann, wenn die An sprü che be dingt sind (zum Bei spiel Auf-
wen dungs er satz an spruch we gen der In an spruch nah me aus ei ner für 
den Kun den über nom me nen Bürg schaft). Hat der Kun de gegen über 
der Bank eine Haf tung für Ver bind lich kei ten ei nes an de ren Kun den 
der Bank über nom men (zum Bei spiel als Bür ge), so be steht für die 
Bank ein An spruch auf Be stel lung oder Ver stär kung von Si cher hei ten 
im Hin blick auf die aus der Haf tungs über nah me fol gen de Schuld je-
doch erst ab ihrer Fäl lig keit.

(2) Ver än de run gen des Ri si kos

Hat die Bank bei der Ent ste hung von An sprü chen gegen den Kun den 
zu nächst ganz oder teil wei se da von ab ge se hen, die Be stel lung oder 
Ver stär kung von Si cher hei ten zu ver lan gen, kann sie auch spä ter 
noch eine Be si che rung for dern. Voraussetzung hier für ist je doch, dass 
Um stän de ein tre ten oder be kannt wer den, die eine er höh te Ri si ko be-
wer tung der An sprü che gegen den Kun den recht fer ti gen. Dies kann 
ins be son de re der Fall sein, wenn

–  sich die wirt schaft li chen Ver hält nis se des Kun den nach tei lig ver-
än dert ha ben oder sich zu ver än dern dro hen oder

–  sich die vor han de nen Si cher hei ten wert mä ßig verschlechtert ha-
ben oder zu ver schlech tern dro hen.

Der Be si che rungs an spruch der Bank be steht nicht, wenn aus drück lich 
ver ein bart ist, dass der Kun de kei ne oder ausschließlich im Ein zel nen 
be nann te Si cher hei ten zu be stel len hat. Bei Verbraucher dar lehens-
verträgen be steht ein An spruch auf die Be stel lung oder Ver stär kung 
von Si cher hei ten nur, so weit die Si cher hei ten im Kre dit ver trag an ge-
ge ben sind. Übersteigt der Net to darlehens be trag 75.000 Euro, be-
steht der An spruch auf Be stel lung oder Ver stär kung auch dann, wenn 
in einem vor dem 21. März 2016 abgeschlossenen Ver braucher dar-
lehens  vertrag oder in einem ab dem 21. März 2016 abgeschlossenen 
All gemein-Verbraucher darlehensvertrag im Sinne von § 491 Abs. 2 
BGB keine oder keine abschließende Angabe über Sicherheiten ent-
halten ist.

(3) Frist set zung für die Be stel lung oder Ver stär kung von Si cher hei-
ten

Für die Be stel lung oder Ver stär kung von Si cher hei ten wird die Bank 
eine an ge mes se ne Frist ein räu men. Be ab sich tigt die Bank, von ihrem 
Recht zur frist lo sen Kün di gung nach Nummer 19 Ab satz 3 die ser Ge-
schäfts be din gun gen Ge brauch zu ma chen, falls der Kun de sei ner 
Ver pflich tung zur Be stel lung oder Ver stär kung von Si cher hei ten nicht 
frist ge recht nach kommt, wird sie ihn zu vor hie rauf hin wei sen.

14 Ver ein ba rung ei nes Pfand rechts zuguns ten der Bank

(1) Ei ni gung über das Pfand recht

Der Kun de und die Bank sind sich da rü ber ei nig, dass die Bank ein 
Pfand recht an den Wert pa pie ren und Sa chen er wirbt, an denen eine 
in län di sche Ge schäfts stel le im bankmäßigen Ge schäfts ver kehr Be sitz 
er langt hat oder noch er lan gen wird. Die Bank er wirbt ein Pfand recht 
auch an den An sprü chen, die dem Kun den gegen die Bank aus der 
bankmäßigen Ge schäfts ver bin dung zu ste hen oder künf tig zu ste hen 
wer den (zum Bei spiel Kon to gut ha ben).

(2) Ge si cher te An sprü che

Das Pfand recht dient der Si che rung al ler be stehen den, künf ti gen 
und be ding ten An sprü che, die der Bank mit ihren sämt li chen in- und 
aus län di schen Ge schäfts stel len aus der bankmä ßigen Ge schäfts ver-
bin dung gegen den Kun den zu ste hen. Hat der Kun de gegen über der 
Bank eine Haf tung für Ver bind lich  kei ten ei nes an de ren Kun den der 
Bank über nom men (zum Bei spiel als Bür ge), so si chert das Pfand recht 
die aus der Haf tungs   überna hm e fol gen de Schuld je doch erst ab ihrer 
Fäl lig keit.

(3) Aus nah men vom Pfand recht

Ge lan gen Gel der oder an de re Wer te mit der Maßgabe in die Ver-
fü gungs ge walt der Bank, dass sie nur für ei nen be stimm ten Zweck 
ver wen det wer den dür fen (zum Bei spiel Bar ein zah lung zur Ein lö sung 
ei nes Wech sels), er streckt sich das Pfand recht der Bank nicht auf 
die se Wer te. Das sel be gilt für die von der Bank selbst aus ge ge be nen 
Ge nuss rech te, für An sprü che des Kun den gegen die Bank aus nach-
ran gi gen Ver bind lich kei ten so wie für die Wert pa pie re, die die Bank im 
Aus land für den Kun den ver wahrt.

(4) Zins- und Ge winn an teil schei ne

Unter lie gen dem Pfand recht der Bank Wert pa pie re, ist der Kun de 
nicht be rech tigt, die He raus ga be der zu die sen Pa pie ren ge hö ren den 
Zins- und Ge winn an teil schei ne zu ver lan gen.

15 Siche rungs rech te bei Ein zugs pa pie ren und dis kon  tier ten Wech-
seln

(1) Siche rungs über eig nung

Die Bank er wirbt an den ihr zum Ein zug ein ge reich ten Schecks und 
Wech seln im Zeit punkt der Ein rei chung Si che rungs ei gentum. An dis-
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kon tier ten Wech seln er wirbt die Bank im Zeit punkt des Wech sel an-
kaufs un ein ge schränk tes Eigen tum; be las tet sie dis kon tier te Wech sel 
dem Kon to zu rück, so ver bleibt ihr das Si che rungs eigen tum an die sen 
Wech seln.

(2) Siche rungs ab tre tung

Mit dem Er werb des Eigen tums an Schecks und Wech seln ge hen 
auch die zugrunde liegenden For de run gen auf die Bank über; ein 
For  de  rungs  über gang fin det fer ner statt, wenn an de re Pa pie re zum 
Ein zug ein ge reicht wer den (zum Bei spiel Last schrif ten, kauf män ni sche 
Han dels pa pie re).

(3) Zweck ge bun de ne Ein zugs pa pie re

Wer den der Bank Ein zugs pa pie re mit der Maßgabe ein ge reicht, dass 
ihr Gegen wert nur für ei nen be stimm ten Zweck ver wen det wer den 
darf, er stre cken sich die Siche rungs über eig nung und die Siche rungs-
ab tre tung nicht auf die se Pa pie re.

(4) Ge si cher te An sprü che der Bank

Das Si che rungs eigen tum und die Siche rungs ab tre tung die nen der Si-
che rung al ler An sprü che, die der Bank gegen den Kun den bei Ein rei-
chung von Ein zugs pa pie ren aus sei nen Kon to kor rent kon ten zu ste hen 
oder die in fol ge der Rück be las tung nicht ein ge lös ter Ein zugs pa pie re 
oder dis kon tier ter Wech sel ent ste hen. Auf An for de rung des Kun den 
nimmt die Bank eine Rück über tra gung des Si che rungs eigen tums an 
den Pa pie ren und der auf sie über ge gan ge nen For de run gen an den 
Kun den vor, falls ihr im Zeit punkt der An for de rung kei ne zu si chern-
den An sprü che ge gen den Kun den zu ste hen und sie ihn über den 
Gegen wert der Pa pie re vor de ren end gül ti ger Be zah lung nicht ver fü-
gen lässt.

16 Be gren zung des Be si che rungs an spruchs und Frei  ga be ver pflich-
tung

(1) De ckungs gren ze

Die Bank kann ihren An spruch auf Be stel lung oder Ver stär kung von 
Si cher hei ten so lan ge gel tend ma chen, bis der rea li sier ba re Wert 
al ler Si cher hei ten dem Ge samt be trag al ler An sprü che aus der bank-
mäßigen Ge schäfts ver bin dung (De ckungs gren ze) ent spricht. 

(2) Frei ga be

Falls der rea li sier ba re Wert al ler Si cher hei ten die De ckungs gren ze 
nicht nur vo rüber ge hend über steigt, hat die Bank auf Ver lan gen des 
Kun den Si cher hei ten nach ihrer Wahl frei zu ge ben, und zwar in Hö he 
des die De ckungs gren ze über stei gen den Be trags; sie wird bei der 
Aus wahl frei zu ge ben der Si cher hei ten auf die be rech tig ten Be lan ge 
des Kun den und ei nes drit ten Siche rungs ge bers, der für die Ver bind-
lich kei ten des Kun den Si cher hei ten be stellt hat, Rück sicht neh men. In 
die sem Rah men ist die Bank auch ver pflich tet, Auf trä ge des Kun den 
über die dem Pfand recht unter lie gen den Wer te aus zu füh ren (zum Bei-
spiel Ver kauf von Wert pa pie ren, Aus zah lung von Spar gut ha ben).

(3) Son der ver ein ba run gen

Ist für eine be stimm te Si cher heit ein an de rer Be wer tungs maß stab als 
der rea li sier ba re Wert oder ist eine an de re De ckungs gren ze oder ist 
eine an de re Gren ze für die Frei ga be von Si cher hei ten ver ein bart, so 
sind die se maßgeblich.

17 Ver wer tung von Si cher hei ten

(1) Wahl recht der Bank

Wenn die Bank verwertet, hat sie unter meh re ren Si cher hei ten die 
Wahl. Sie wird bei der Ver wer tung und bei der Aus wahl der zu ver-
wer ten den Si cher hei ten auf die be rech tig ten Be lan ge des Kun den und 

ei nes drit ten Siche rungs ge bers, der für die Ver bind lich kei ten des Kun-
den Si cher hei ten be stellt hat, Rück sicht neh men.

(2) Er lös gut schrift nach dem Um satz steuer recht

Wenn der Ver wer tungs vor gang der Um satz steuer unter liegt, wird 
die Bank dem Kun den über den Er lös eine Gut schrift er tei len, die als 
Rech nung für die Lie fe rung der als Si cher heit die nen den Sa che gilt 
und den Vo raus set zun gen des Um satz steuer rechts ent spricht.

Kün di gung

18 Kün di gungs rech te des Kun den

(1) Je der zei ti ges Kün di gungs recht

Der Kun de kann die ge sam te Ge schäfts ver bin dung oder ein zel ne Ge-
schäfts be zie hun gen (zum Bei spiel den Scheck ver trag), für die we der 
eine Lauf zeit noch eine ab wei chen de Kün di gungs re ge lung ver ein bart 
ist, je der zeit oh ne Ein hal tung ei ner Kün di gungs frist kün di gen.

(2) Kün di gung aus wich ti gem Grund

Ist für eine Ge schäfts be zie hung eine Lauf zeit oder eine ab wei chen-
de Kün di gungs re ge lung ver ein bart, kann eine frist lo se Kün di gung nur 
dann aus ge spro chen wer den, wenn hier für ein wich ti ger Grund vor-
liegt, der es dem Kun den, auch unter Be rück sich ti gung der be rech tig-
ten Be lan ge der Bank, un zu mut bar wer den lässt, die Ge schäfts be zie-
hung fort zu set zen.

(3) Gesetzliche Kündigungsrechte

Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19 Kün di gungs rech te der Bank

(1) Kün di gung unter Ein hal tung ei ner Kün di gungs frist

Die Bank kann die ge sam te Ge schäfts ver bin dung oder ein zel ne Ge-
schäfts be zie hun gen, für die we der eine Lauf zeit noch eine ab wei-
chen de Kün di gungs re ge lung ver ein bart ist, je der zeit unter Ein hal tung 
ei ner an ge mes se nen Kün di gungs frist kün di gen (zum Bei spiel den 
Scheck ver trag, der zur Nut zung von Scheck vordrucken be rech tigt). 
Bei der Be  mes sung der Kün di gungs frist wird die Bank auf die be rech-
tig ten Be lan ge des Kun den Rück sicht neh men. Für die Kün di gung 
eines Zah lungs  diensterahmenvertrags (zum Beispiel laufendes Konto 
oder Kar tenvertrag) und eines De pots be trägt die Kün di gungs frist 
min des tens zwei Monate.

(2) Kün di gung un be fris te ter Kre di te

Kre di te und Kre dit zu sa gen, für die we der eine Lauf zeit noch eine ab-
wei chen de Kün di gungs re ge lung ver ein bart ist, kann die Bank je der-
zeit oh ne Ein hal tung ei ner Kün di gungs frist kün di gen. Die Bank wird 
bei der Aus übung die ses Kün di gungs rechts auf die be rech tig ten Be-
lan ge des Kun den Rück sicht neh men.

Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündi-
gung eines Verbraucherdarlehensvertrags vorsieht, kann die Bank nur 
nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

(3) Kün di gung aus wich ti gem Grund oh ne Ein hal tung ei ner Kün  di-
gungs  frist

Eine frist lo se Kün di gung der ge sam ten Ge schäfts ver bin dung oder ein-
zel ner Ge schäfts be zie hun gen ist zu läs sig, wenn ein wich ti ger Grund 
vor liegt, der der Bank de ren Fort set zung auch unter Be rück sich ti gung 
der be rech tig ten Be lan ge des Kun den un zu mut bar wer den lässt. Ein 
wichtiger Grund liegt ins be son de re vor,
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–  wenn der Kun de un rich ti ge An ga ben über sei ne Ver mö gensver-
hält nis se ge macht hat, die für die Entscheidung der Bank über 
eine Kre dit ge wäh rung oder über an de re mit Ri si ken für die 
Bank ver bun de nen Ge schäf te (zum Bei spiel Aus hän di gung einer 
Zahlungs kar te) von er heb li cher Be deu tung wa ren; bei Verbrau-
cherdarlehen gilt dies nur, wenn der Kunde für die Kreditwürdig-
keitsprüfung relevante Informationen wissentlich vorenthalten 
oder diese gefälscht hat und dies zu einem Mangel der Kredit-
würdig keits prü fung geführt hat oder

–  wenn eine we sent li che Ver schlech te rung der Ver mö gens ver hält-
nis se des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit ein tritt 
oder ein zu tre ten droht und da durch die Rückzahlung des Dar le-
hens oder die Er fül lung einer sons tigen Ver bind lich kei t ge gen über 
der Bank – auch unter Verwertung einer hierfür bestehenden 
Sicher heit – ge fähr det ist oder

–  wenn der Kun de sei ner Ver pflich tung zur Be stel lung oder Ver-
stär kung von Si cher hei ten nach Nummer 13 Ab satz 2 die ser Ge-
schäfts be din gun gen oder aufgrund ei ner sons ti gen Ver ein ba rung 
nicht in ner halb der von der Bank ge setz ten an ge mes se nen Frist 
nach kommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen 
Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Ab-
hilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Ab mah-
nung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Beson derheiten des 
Einzelfalls (§ 323 Abs. 2 und 3 BGB) ent behr lich.

(4) Kün di gung von Ver brau cher darlehensverträgen bei Ver zug

So weit das Bürgerliche Gesetzbuch Son der re ge lun gen für die Kün-
di gung we gen Ver zugs mit der Rück zah lung ei nes Ver brau cher dar le-
hens  vertrags vor sieht, kann die Bank nur nach Maß gabe die ser Re ge-
lun gen kün di gen.

(5) Kündigung von Basiskontoverträgen

Die Bank kann einen Basiskontovertrag nach den jeweiligen vertrag-
lichen Ver ein barungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Be-
stim mungen kündigen.

(6) Ab wick lung nach ei ner Kün di gung

Im Fall ei ner Kün di gung oh ne Kün di gungs frist wird die Bank dem 
Kun den für die Ab wick lung (ins be son de re für die Rückzahlung ei nes 
Kre dits) eine an ge mes se ne Frist ein räu men, so weit nicht eine so for-
ti ge Er le di gung er for der lich ist (zum Bei spiel bei der Kün di gung des 
Scheck ver trags die Rück ga be der Scheck vor dru cke).

 Sicherungssystem

20 BVR Institutssicherung GmbH und Sicherungs ein richtung des 
BVR

(1) Instituts- und Einlagenschutz

Die Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungs-
ein richtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisen banken e. V. angeschlossen. Als institutsbezogene Siche-
rungs systeme haben sie die Aufgabe, drohende oder bestehende 
wirt schaftliche Schwierigkeiten bei den ihnen angeschlossenen Insti-
tuten abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die diesen Siche-
rungssystemen angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um 
eine Insolvenz zu vermeiden. Über den Institutsschutz sind auch die 
Einlagen der Kunden – darunter fallen im Wesentlichen Spareinlagen, 
Sparbriefe, Termineinlagen, Sichteinlagen und Schuldverschreibun-
gen – geschützt.

(2) Gesetzlicher Einlagenschutz der BVR Institutssicherung GmbH

Das von der BVR Institutssicherung GmbH betriebene institutsbe-
zogene Sicherungssystem ist als Einlagensicherungssystem amtlich 
anerkannt. Sollte entgegen Absatz 1 ein Insolvenzfall eintreten, sind 
Ein lagen im Sinne des § 2 Absätze 3 bis 5 des Einlagensiche rungs-
gesetzes bis zu den Obergrenzen gemäß § 8 des Einlagensicherungs-
gesetzes von der BVR Institutssicherung GmbH zu erstatten.

(3) Freiwilliger Einlagenschutz der Sicherungseinrichtung

Die Sicherungseinrichtung schützt im Fall einer Insolvenz über den ge-
setzlichen Schutz nach Absatz 2 hinaus alle Einlagen nach Maßgabe 
des § 1 Absatz 4 des Statuts der Sicherungseinrichtung.

(4) Informationsbefugnisse

Die Bank ist befugt, der Sicherungseinrichtung des BVR oder einem 
von ihr Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die 
Bank ist befugt, der BVR Institutssicherung GmbH oder einem von 
ihr Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
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Information zur außergerichtlichen Streitschlichtung und zur Mög-
lichkeit der Klageerhebung

Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genos-
senschaftlichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitig kei ten 
mit der Bank besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei 
Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines Basiskonto ver trags für 
Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genos sen-
schaftliche Bankengruppe anzurufen (https://www.bvr.de/Service/ 
 Kun denbe schwerde stelle). Näheres regelt die „Verfahrens ord nung für 
die außergerichtliche Schlichtung von Kundenbeschwerden im Bereich 
der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die auf Wunsch 
zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Text form (z. B. mit tels 
Brief oder E-Mail) an die Kundenbe schwer destelle beim Bundesver-
band der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken – BVR, Schel-
lingstraße 4, 10785 Berlin, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu 
richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem An-
wen dungs bereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des 
Bür ger lichen Gesetzbuchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum 
Bürger lichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes und 
Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem 
die Möglich keit, eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienst leistungs aufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Adres-
se lautet: Bundes anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurhein-
dorfer Straße 108, 53117 Bonn. Zudem besteht auch die Möglichkeit, 
eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzulegen. Die Bank wird 
Beschwerden in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) be-
antworten.

Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streit bei le-
gung (sogenannte OS-Plattform) bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzurei-
chen.

Ende der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
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Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten 
die folgenden Bedingungen.

1 Allgemein

1.1  Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des 
Dauerauftrags

Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geld-
beträge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde 
kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wie-
derkehrenden Termin einen gleich bleibenden Geldbetrag an das glei-
che Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauerauftrag).

1.2  Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zah-
lungsempfängers zu verwenden.

Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben er-
geben sich aus den Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1.

1.3  Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung

(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels 
eines von der Bank zugelassenen Vordrucks oder in der mit der Bank 
anderweitig vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per Online-
Banking) mit den erforderlichen Angaben gemäß Nummer 2.1 bezie-
hungs weise Nummern 3.1.1 und 3.2.1.

Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte 
Angaben können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Über-
weisungen führen; daraus können Schäden für den Kunden entstehen. 
Bei unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften Angaben kann 

die Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Hält der 
Kunde bei der Ausführung der Überweisung besondere Eile für nötig, 
hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteil-
ten Überweisungen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen, falls 
das Formular selbst keine entsprechende Angabe vorsieht.

(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unter-
schrift oder in der anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und 
Weise (zum Beispiel PIN/TAN). In dieser Autorisierung ist zugleich die 
ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Aus-
führung der Überweisung notwendigen personenbezogenen Daten 
des Kunden abruft (aus ihrem Datenbestand), verarbeitet, übermittelt 
und speichert.

(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines 
einzelnen Überweisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für 
diesen Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte 
und gegebenenfalls deren Aufschlüsselung mit.

(4) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungs-
auftrags an die Bank auch einen Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 
Abs. 33 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz zu nutzen, es sei denn, das 
Zahlungskonto des Kunden ist für ihn nicht online zugänglich.

1.4  Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank

(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zu-
geht. Das gilt auch, wenn der Überweisungsauftrag über einen Zah-
lungsauslösedienstleister erteilt wird. Der Zugang erfolgt durch den 
Eingang des Auftrags in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrich-
tungen der Bank (zum Beispiel mit Abgabe in den Geschäftsräumen 
oder Eingang auf dem Online-Banking-Server der Bank).

(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach 
Absatz 1 Satz 3 nicht auf einen Geschäftstag der Bank gemäß „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“, so gilt der Überweisungsauftrag erst am 
darauffolgenden Geschäftstag als zugegangen.

(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangs-
vorrichtung der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ an-
gegebenen Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Überweisungsauftrag 
im Hinblick auf die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 
2.2.2) erst als am darauffolgenden Geschäftstag zugegangen.

1.5  Widerruf des Überweisungsauftrags

(1) Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe 
Nummer 1.4 Absätze 1 und 2) kann der Kunde diesen durch Erklärung 
gegenüber der Bank widerrufen. Nach dem Zugang des Überwei-
sungsauftrags ist vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 ein Widerruf nicht 
mehr möglich. Nutzt der Kunde für die Erteilung seines Überweisungs-
auftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, so kann er den Über-
weisungsauftrag abweichend von Satz 1 nicht mehr gegenüber der 
Bank widerrufen, nachdem er dem Zahlungsauslösedienstleister die 
Zustimmung zur Auslösung der Überweisung erteilt hat.

Sonderbe din gun gen für den  
Überweisungsverkehr
Fassung: Januar 2023

Währung

Euro

Euro

Andere Wäh -
rung als Euro

Euro oder 
andere
Währung

Kundenkennung des
Zah lungs empfängers

IBAN1
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• IBAN und BIC3 oder
•  Kontonummer 
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• IBAN und BIC oder
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Wirtschaftsraums
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Europäischen
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(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausfüh-
rung der Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), 
kann der Kunde die Überweisung beziehungsweise den Dauerauftrag 
(siehe Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag lie-
genden Geschäftstags der Bank widerrufen. Die Geschäftstage der 
Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Nach 
dem rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der 
Bank werden keine weiteren Überweisungen mehr aufgrund des bis-
herigen Dauerauftrags ausgeführt.

(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der 
Überweisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank 
dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der 
Bank gelingt, die Ausführung zu verhindern oder den Überweisungs-
betrag zurückzuerlangen. Nutzt der Kunde für die Erteilung seines 
Überweisungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, bedarf es 
ergänzend der Zustimmung des Zahlungsauslösedienstleisters und 
des Zahlungsempfängers. Für die Bearbeitung eines solchen Wider-
rufs des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.6  Ausführung des Überweisungsauftrags

(1) Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn 
die zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe die Nummern 2.1, 
3.1.1 und 3.2.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 
Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Num-
mer 1.3 Absatz 2) und ein zur Ausführung der Überweisung ausrei-
chendes Guthaben in der Auftragswährung vorhanden oder ein aus-
reichender Kredit eingeräumt ist (Ausführungsbedingungen).

(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung 
beteiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung 
ausschließlich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung 
des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) auszuführen.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich 
über die Ausführung von Überweisungen auf dem für Kontoinforma-
tionen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, 
kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung 
gesondert vereinbart werden.

1.7  Ablehnung der Ausführung

(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) 
nicht erfüllt, kann die Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags 
ablehnen. Hierüber wird die Bank den Kunden unverzüglich, auf jeden 
Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise Nummer 
3.1.2 und Nummer 3.2.2 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann 
auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. 
Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe der Ablehnung 
sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung ge-
führt haben, berichtigt werden können.

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank 
erkennbar keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder 
keinem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, 
wird die Bank dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur 
Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls den Überweisungsbetrag 
wieder herausgeben.

(3) Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten 
Überweisungsauftrags berechnet die Bank das im „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.8  Übermittlung der Überweisungsdaten

Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die 
in der Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) un mittel-
bar oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zah-

lungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Der Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger die Über-
weisungsdaten, zu denen auch die Internationale Bankkontonummer 
(IBAN) des Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen.

Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen 
im Inland können die Überweisungsdaten auch über das Nachrich-
tenübermittlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecom munication (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers weitergeleitet werden. Aus 
Gründen der System  sicherheit speichert SWIFT die Überweisungs-
daten vorübergehend in seinen Rechenzentren in der Europäischen 
Union, in der Schweiz und in den USA.

1.9  Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Über-
weisungen

Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu 
unterrichten. Dies gilt auch im Fall der Beteiligung eines Zahlungsaus-
lösedienstleisters.

1.10 Entgelte und deren Änderung

1.10.1 Entgelte für Verbraucher

Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“. Änderungen der Entgelte im Überweisungs-
verkehr werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel 
das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege 
angeboten werden. Die von der Bank angebotenen Änderungen wer-
den nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung 
über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung 
hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit 
dem Kunden nur ausdrücklich treffen.

Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag 
(Girovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 6 der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.

1.10.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind

Bei Entgelten und deren Änderung für Überweisungen von Kunden, 
die keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 
Abs. 3 bis 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1.11 Wechselkurs

Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Wäh-
rung als der Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Konto-
währung belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen 
Überweisungen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“.

Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Refe renz-
wechsel kurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung 
des Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der Bank 
zugänglich gemacht oder stammt aus einer öffentlich zugänglichen 
Quelle.

1.12 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht

Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht 
zu beachten.

SONDERBEDINGUNGEN FÜR DEN ÜBERWEISUNGSVERKEHR
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1.13 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwer-
demöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde 
an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 Überweisungen innerhalb Deutschlands 
und in andere Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR4) in Euro oder in 
anderen EWR-Währungen5

2.1  Erforderliche Angaben

Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:

– Name des Zahlungsempfängers,

–  Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); 
ist bei Überweisungen in anderen EWR-Währungen als Euro der 
BIC unbekannt, ist statt dessen der vollständige Name und die 
Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers an-
zugeben,

– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),

– Betrag,

– Name des Kunden,

– IBAN des Kunden.

2.2  Maximale Ausführungsfrist

2.2.1 Fristlänge

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag 
spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ange-
gebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers eingeht.

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist

(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des 
Überweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).

(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der 
Über weisung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimm-
ten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur 
Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswäh rung zur 
Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angege-
bene oder anderweitig vereinbarte Termin für den Beginn der Aus-
führungsfrist maßgeblich. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen 
Geschäftstag der Bank, so beginnt am darauffolgenden Geschäftstag 
die Ausführungsfrist. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus 
dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden ab-
weichenden Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, 
an dem der Überweisungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt.

2.3  Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche 
des Kunden

2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung

Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 
Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Er-
stattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den 
Überweisungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto 
des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand 

zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht 
autorisierte Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist 
spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der 
Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, 
oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat 
die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Ver-
dacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schrift-
lich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich 
zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestä-
tigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister 
ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.

2.3.2  Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 
Ausführung einer autorisierten Überweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unver-
zügliche und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrags in-
soweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. 
Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank 
dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolg-
ten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. 
Wird eine Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslöse-
dienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 
2 die Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank oder zwi-
schen geschal teten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, 
übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich 
den abgezogenen Betrag.

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Er-
stattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm 
diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften 
Ausführung der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem 
Konto belastet wurden.

(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Über-
weisung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gut-
schrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungs-
empfängers so vorzunehmen, als sei die Überweisung ordnungsge-
mäß ausgeführt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die 
Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister 
ausge löst wird. Weist die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag recht-
zeitig beim Zahlungs dienstleister des Zahlungsempfängers eingegan-
gen ist, entfällt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn 
der Kunde kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird 
die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvoll-
ziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

2.3.3  Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer 
autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überwei-
sung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits 
von den Nummern 2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies 
gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 
Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten 
Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, 
dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle 
liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuld-
haftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, be-
stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese 
betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
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– für nicht autorisierte Überweisungen,

– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,

– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat

und

– für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.3.4  Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind

Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.3.2 und in Nummer 
2.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht erfolgten, 
fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisungen 
oder bei nicht autorisierten Über weisungen neben etwaigen Ansprü-
chen aus Auftragsrecht nach § 667 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(BGB) und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB ledig-
lich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

–  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu 
tragen haben.

–  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten 
Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die 
Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung 
der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

–  Schadensersatzansprüche des Kunden sind der Höhe nach auf 
den Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung 
gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hier-
bei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der 
Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. 
Diese Beschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders 
übernommen hat, sowie für nicht autorisierte Überweisungen.

2.3.5  Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2, 2.3.3 und 2.3.4 
ist in folgen den Fällen ausgeschlossen:

–  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überwei-
sungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungs dienst leis ter 
des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

–  Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden 
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung (siehe Nummer 1.2) 
des Zahlungsempfängers ausgeführt. In diesem Fall kann der 
Kun de von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wieder-
zuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags 
nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf 
schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, 
damit der Kunde gegen den tatsächlichen Empfänger der Über-
weisung einen Anspruch auf Erstattung des Überweisungsbetrags 
geltend machen kann. Für die Tätigkeiten der Bank nach den Sät-
zen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und 
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder feh-
lerhaft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter 
Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht 
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon un-
terrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kun-
den über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines 
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls 

ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Scha-
densersatzansprüche nach Nummer 2.3.3 kann der Kunde auch nach 
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden 
an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten 
auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen Zahlungs-
auslösedienstleister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände

–  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis be-
ruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen 
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden 
werden können oder

–  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

3 Überweisungen innerhalb Deutschlands 
und in andere Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR6) in Währungen 
eines Staates außerhalb des EWR (Dritt-
staatenwährung7) sowie Über weisungen in 
Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten8)

3.1 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten 
des Euro päischen Wirtschaftsraums (EWR9) in Währungen eines 
Staates außer halb des EWR (Drittstaatenwährung10)

3.1.1  Erforderliche Angaben

Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Anga-
ben machen:

–  Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers,

–  Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); 
ist bei grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, 
ist statt dessen der vollständige Name und die Adresse des Zah-
lungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,

– Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),

– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),

– Betrag,

– Name des Kunden,

– Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.1.2  Ausführungsfrist

Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

3.1.3  Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche 
des Kunden

3.1.3.1  Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung

Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 
Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Er-
stattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den 
Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des 
Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu 
bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autori-
sierte Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens 
bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“, zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank 
angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder die 
Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank 
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einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, 
dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich 
mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu 
prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. 
Wurde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister aus-
gelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.

3.1.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 
Ausführung einer autorisierten Überweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unver-
zügliche und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrags in-
soweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. 
Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank 
dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolg-
ten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. 
Wird eine Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslöse-
dienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 
2 die Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank oder zwi-
schengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, 
übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich 
den abgezogenen Betrag.

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Er-
stattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm 
diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften 
Ausführung der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem 
Konto belastet wurden.

(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Über-
weisung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gut-
schrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungs-
empfängers so vorzunehmen, als sei die Überweisung ordnungsge-
mäß ausgeführt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die 
Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister 
ausge löst wird. Weist die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag recht-
zeitig beim Zahlungs dienstleister des Zahlungsempfängers eingegan-
gen ist, entfällt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn 
der Kunde kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird 
die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvoll-
ziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

3.1.3.3  Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer 
autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überwei-
sung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits 
von den Nummern 3.1.3.1 und 3.1.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschal-
teten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei 
denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten 
Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese 
betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht

– für nicht autorisierte Überweisungen,

– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,

– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat,

und

– für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

3.1.3.4 Sonderregelung für die außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) getätigten Bestandteile der Überweisung

Für die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) getätig-
ten Bestandteile der Überweisung bestehen abweichend von den An-
sprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 bei einer nicht erfolg-
ten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung 
neben etwaigen Herausgabeansprü chen nach § 667 BGB und §§ 812 
ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender 
Regelungen:

–  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu 
tragen haben.

–  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten 
Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die 
Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung 
der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

–  Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überwei-
sung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die 
Bank besonders übernommen hat.

3.1.3.5  Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind

Abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 
3.1.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht er-
folgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überwei-
sung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen 
Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich 
Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

–  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu 
tragen haben.

–  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten 
Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die 
Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung 
der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

–  Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den 
Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung ge-
stellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um 
die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch 
auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haf-
tungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders 
übernommen hat sowie für nicht autorisierte Überweisungen.

3.1.3.6  Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nummern 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist in 
folgenden Fällen ausgeschlossen:

–  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überwei-
sungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingegangen ist.

–  Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden 
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsemp-
fängers (siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der 
Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wieder-
zuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Überwei sungs betrags 
nach dem Satz 2 nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem 
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Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen 
mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen Empfänger 
der Überweisung einen Anspruch auf Erstattung des Überwei-
sungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten nach den 
Sätzen 2 bis 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 und 
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder feh-
lerhaft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter 
Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht 
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon un-
terrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kun-
den über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines 
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist 
für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadens-
ersatzansprüche nach Nummer 3.1.3.3 kann der Kunde auch nach 
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden 
an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten 
auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen Zahlungs-
auslösedienstleister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände

–  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis be-
ruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen 
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden 
werden können, oder

–  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

3.2  Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Dritt-
staaten11)

3.2.1  Erforderliche Angaben

Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Anga-
ben machen:

–  Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers,

–  Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); 
ist bei grenz überschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, 
ist statt dessen der vollständige Name und die Adresse des Zah-
lungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,

–  Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),

–  Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),

–  Betrag,

–  Name des Kunden,

–  Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.2.2  Ausführungsfrist

Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

3.2.3  Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

3.2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung

(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 
Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Er-
stattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den 
Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto 
des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand 
zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht 
autorisierte Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist 

spätes tens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“, zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der 
Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, 
oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat 
die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Ver-
dacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schrift-
lich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich 
zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestä-
tigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister 
ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.

(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Über-
weisung resultieren, haftet die Bank für eigenes Verschulden. Hat 
der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mit-
verschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu 
tragen haben.

3.2.3.2  Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 
Ausführung einer autorisierten Überweisung

Bei nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisier-
ten Überweisungen hat der Kunde neben etwaigen Ansprüchen aus 
Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung 
nach §§ 812 ff. BGB Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der 
folgenden Regelungen:

–  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu 
tragen haben.

–  Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank 
nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf 
die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischenge-
schalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

–  Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überwei-
sung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die 
Bank besonders übernommen hat.

3.2.3.3  Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 3.2.3.2 ist in folgenden Fäl-
len ausgeschlossen:

–  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überwei-
sungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingegangen ist.

–  Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden 
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsemp-
fängers (siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der 
Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wie-
derzuerlangen. Für die Tätigkeiten der Bank nach dem Satz 2 
dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.2.3.1 und 3.2.3.2 
und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder 
fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autori-
sierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank 
nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer 
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon 
in Textform unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die 
Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung ent-
sprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens 
innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; 
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anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maß-
geblich. Schadensersatzansprüche kann der Kunde auch nach Ablauf 
der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch 
dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen Zahlungsauslöse-
dienstleister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände

–  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis be-
ruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen 
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden 
werden können oder

–  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung   
herbeigeführt wurden.

SONDERBEDINGUNGEN FÜR DEN ÜBERWEISUNGSVERKEHR

Anlage Verzeichnis der Kurzformen für Ziel-
land und Währung

Zielland Kurz- Währung Kurz-
   form  form

Belgien BE Euro EUR
Bulgarien BG Bulgarischer Lew BGN
Dänemark DK Dänische Krone DKK
Estland EE Euro EUR
Finnland FI Euro EUR
Frankreich FR Euro EUR
Griechenland GR Euro EUR
Großbritannien GB Britisches Pfund GBP
Irland IE Euro EUR
Island IS Isländische Krone ISK
Italien IT Euro EUR
Japan JP Japanischer Yen JPY
Kanada CA Kanadischer Dollar CAD
Kroatien HR Euro EUR
Lettland LV Euro EUR
Liechtenstein LI Schweizer Franken1 CHF
Litauen LT Euro EUR
Luxemburg LU Euro EUR
Malta MT Euro EUR
Niederlande NL Euro EUR
Norwegen NO Norwegische Krone NOK
Österreich AT Euro EUR
Polen PL Polnischer Zloty PLN
Portugal PT Euro EUR
Rumänien RO Rumänischer Leu RON
Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB
Schweden SE Schwedische Krone SEK
Schweiz CH Schweizer Franken CHF
Slowakei SK Euro EUR
Slowenien SI Euro EUR
Spanien ES Euro EUR
Tschechien CZ Tschechische Krone CZK
Türkei TR Türkische Lira TRY
Ungarn HU Ungarischer Forint HUF
USA  US US-Dollar USD
Zypern CY Euro EUR

1 Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dä-

nemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staa-
ten Island, Liechtenstein und Norwegen.

3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
4  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dä-

nemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staa-
ten Island, Liechtenstein und Norwegen.

5  Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Islän-
dische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, 
Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.

6  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dä-
nemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staa-
ten Island, Liechtenstein und Norwegen.

7 Zum Beispiel US-Dollar.
8  Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (derzeit: Die 

EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nieder-
lande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).

9    Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dä-
nemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staa-
ten Island, Liechtenstein und Norwegen.

10 Zum Beispiel US-Dollar
11  Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (derzeit: Die 

EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nieder-
lande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).
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Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden im 
Echtzeit-Überweisungsverfahren gelten die folgenden besonderen 
Ausführungs bedingungen ergänzend zu den „Sonderbedingungen für 
den Überweisungsverkehr“, sofern im Folgenden keine anderweitige 
Vereinbarung getroffen wird. Weitere Regelungen sind Bestandteil des 
„Preis- und Leis tungsverzeichnisses“. Hierzu wird an entsprechenden 
Stellen auf das „Preis- und Leistungsverzeichnis“ verwiesen.

1 Begrifsbestimmung und wesentliche 
Merkmale
Der Kunde kann die Bank elektronisch beauftragen, durch eine Echt-
zeit-Überweisung einen Geldbetrag in Euro innerhalb des Gebiets des 
einheitlichen Euro-Zah lungs verkehrs raums („Single Euro Payments 
Area“, SEPA) innerhalb der Ausführungsfrist gemäß Nummer 5 zu 
übermitteln. Zu SEPA gehören die in der Anlage genannten Staaten 
und Gebiete. Grund lage bildet das SEPA-Echtzeit-Überweisungsver-
fahren „SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER (SCT INST) Scheme Ru-
lebook“ des European Payments Council (EPC). Die Ausführung der 
Echtzeit-Überweisung erfolgt nur dann, wenn der Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers am SEPA-Echtzeit-Überweisungsverfahren 
teilnimmt und über entsprechende Zahlungs systeme erreichbar ist.1

Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers ist gegenüber 
dem Zahlungsempfänger verpflichtet, ihm den Zahlungsbetrag mög-
lichst innerhalb von Sekunden zur Verfügung zu stellen. Die Bank stellt 
dem Zahler Informationen über die Ausführung einer Echtzeit-Über-
weisung in der über das Online-Banking abrufbaren Umsatzliste oder 
über einen anderen vereinbarten elektronischen Weg sowie nach-
träglich über den Konto auszug zur Verfügung. Gleiches gilt, wenn die 
Überweisung abgelehnt wird oder nicht ausgeführt werden kann.

Erhält die Bank für ein in Euro geführtes Zahlungskonto eine Echtzeit-
Überweisung, so wird sie den Überweisungsbetrag annehmen und 
hierüber den Zahlungsempfänger in der vereinbarten Form sowie über 
den Kontoauszug informieren.

2 Betragsgrenze
Für Echtzeit-Überweisungsaufträge bestehen Betragsgrenzen, die sich 
aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank ergeben bzw. bei 
der jeweiligen Auftragsannahme durch die Bank geprüft und ange-
zeigt werden.

3 Zugang und Widerruf des Auftrags
Die Bank unterhält in Änderung der Nummer 1.4 der Sonderbedin-
gungen für den Überweisungsverkehr sowie Nummer 5 Absatz 1 der 
Sonder bedingungen für das Online-Banking den für die Ausführung 
von Echtzeit-Überweisungen erforderlichen Geschäftsbetrieb für die 
vereinbarten elektronischen Zugangswege ganztägig an allen Kalen-
dertagen eines Jahres. Mit dem Zugang des Auftrags bei der Bank 

kann der Kunde diesen nicht mehr widerrufen und es beginnt die Aus-
führungsfrist gemäß der Angaben im Preis- und Leistungsverzeichnis.

4 Ablehnung der Ausführung
Die Bank wird in Ergänzung der Nummer 1.7 der Sonderbedingungen 
für den Überweisungsverkehr die Ausführung des Auftrags ablehnen, 
wenn:

–  das Belastungskonto nicht für Echtzeit-Überweisungen vereinbart 
wurde,

–  die Kontowährung des Belastungskontos nicht der Euro ist,

–  die Prüfung der Ausführungsbedingungen, zum Beispiel die wirk-
same Autorisierung, die Einhaltung der Vorgaben des Geldwä-
schegesetzes oder der Embargobestimmungen nicht kurzfristig 
abschließend möglich ist,

–  der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers über das von 
der Bank genutzte Zahlungssystem nicht erreichbar ist, insbeson-
dere weil dieser dieses Verfahren nicht nutzt.

Die Bank wird den Kunden darüber entsprechend der Nummer 1 in-
formieren.

5 Ausführungsfrist
Die Bank ist in Änderung der Nummern 2.2.1, 3.1.2 und 3.2.2 der 
Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr verpflichtet sicher-
zustellen, dass der Geldbetrag einer Echtzeit-Überweisung nach 
erfolgreicher Prüfung der Aus füh rungs voraussetzungen gemäß der im 
Preis- und Leistungs verzeichnis vereinbarten Ausführungsfrist bei dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlungs empfängers eingeht.

Anlage: Liste der zu SEPA gehörenden 
Staaten und Gebiete

1 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)

1.1 Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Lux-
emburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie 
Zypern.

1.2 Weitere Staaten

Island, Liechtenstein und Norwegen.

2 Sonstige Staaten und Gebiete

Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstadt, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Saint-Pierre und 
Miquelon, Jersey, Guernsey sowie Isle of Man.

Sonderbe din gun gen für die Ausführung 
von Echtzeit-Überweisungen
Fassung: Januar 2021

SONDERBEDINGUNGEN FÜR DIE AUSFÜHRUNG VON ECHTZEIT-ÜBERWEISUNGEN

1  Siehe hierzu unter „http://www.epc-cep.eu“. Die jeweils aktuelle Liste der teilnehmenden 
Zahlungsdienstleister am Echtzeit-Überweisungsverfahren des EPC (European Payments 
Council) kann dort abgerufen werden.
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A. Zahlungen mittels Last-
schrift im SEPA-Basis-Lastschrift-
verfahren
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-
Basis-Lastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Be-
dingun gen.

1 Allgemein

1.1  Begrifsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungs-
vorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des je-
weiligen Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

1.2  Entgelte und deren Änderung

1.2.1 Entgelte für Verbraucher

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“. Änderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr 
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat 
der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen 
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das 
Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege an-
geboten werden. Die von der Bank angebotenen Änderungen werden 
nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über 
die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hin-
ausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem 
Kunden nur ausdrücklich treffen.

Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag 
(Girovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 6 der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.

1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind

Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die 
keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 
Abs. 3 bis 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1.3  Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht

Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht 
zu beachten.

1.4  Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Be schwer-
de möglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde 
an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis” näher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 SEPA-Basis-Lastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1  Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschriftverfah-
rens

Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die 
Bank an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des 
Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro 
Payments Area“, SEPA) bewirken. Zu SEPA gehören die in der Anlage 
genannten Staaten und Gebiete.

Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basis-Lastschriften 
muss

–  der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das  
SEPA-Basis-Lastschriftverfahren nutzen und

–  der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger 
das SEPA-Lastschriftmandat erteilen.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, 
indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften 
vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA- 
Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeit-
punkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die Er-
stattung des belasteten Lastschriftbetrags verlangen.

2.1.2  Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und bei 
grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirt-
schafts raums2 zusätzlich den BIC3 der Bank als seine Kunden ken nung 
gegenüber dem Zahlungs empfänger zu verwenden, da die Bank 
berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift aus-
schließlich auf der Grundlage der ihr übermittelten Kunden kennung 
auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen 
die Zahlung an den Zahlungs empfän ger anhand der im Lastschrift-
daten satz vom Zahlungsempfänger als dessen Kunden kennung ange-
gebenen IBAN und bei grenzüberschreitenden Zah lungen außerhalb 

Sonderbe din gun gen für den   
Lastschriftverkehr
Fassung: September 2021

Die Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr unterscheiden die folgenden zwei Verfahren:

Abschnitt A.: „Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschrift verfahren“

Abschnitt B.: „Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Last schrift verfahren“

Der Abschnitt A. gilt für alle Kunden. Der Abschnitt B. gilt nur für Kunden, die keine Verbraucher sind. Das SEPA-Firmen-Lastschrift verfahren 
können Sie daher nur nutzen, wenn Sie kein Ver brau cher sind. Für Verbraucher kommt Abschnitt B. der Sonder bedingungen für den Lastschrift-
verkehr daher nicht zur Anwendung.

SONDERBEDINGUNGEN FÜR DEN LASTSCHRIFTVERKEHR
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des Europäischen Wirt schafts raums zusätzlich angegebenen BIC des 
Zah lungs empfängers aus.

2.1.3  Übermittlung von Lastschriftdaten

Bei SEPA-Basis-Lastschriften können die Lastschriftdaten auch über 
das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide In-
terbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und 
Rechen zentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den 
USA weitergeleitet werden.

2.2  SEPA-Lastschriftmandat

2.2.1  Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit 
Mandate)

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Last schrift man-
dat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von 
SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist 
in Textform oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu 
erteilen. In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustim-
mung enthalten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungs-
dienstleister und etwaige zwischengeschaltete Stellen die für die Aus-
führung der Lastschrift notwendigen personenbezogenen Daten des 
Kunden abrufen, verarbeiten, übermitteln und speichern.

In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen 
des Kunden enthalten sein:

–  Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto 
des Kunden mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen, und

–  Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto 
gezogenen SEPA-Basis-Lastschriften einzulösen.

Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten ent-
halten:

– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,

– eine Gläubiger-Identifikationsnummer,

–  Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zah lung,

– Name des Kunden (sofern verfügbar),

– Bezeichnung der Bank des Kunden und

– seine Kundenkennung (siehe Nummer A.2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zu-
sätzliche Angaben enthalten.

2.2.2  Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat

Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugs er mächti gung 
erteilt, mit der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zah lungen von 
seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit 
die Bank an, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Mit der Einzugser mäch ti gung autorisiert der 
Kunde gegenüber seiner Bank die Einlösung von Lastschriften des 
Zahlungsempfängers. Diese Ein zugs ermächtigung gilt als SEPA-Last-
schriftmandat. Sätze 1 bis 3 gelten auch für vom Kunden vor dem In-
krafttreten dieser Be dingungen erteilte Einzugsermächtigungen.

Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthal-
ten:

– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,

– Name des Kunden,

–  Kundenkennung nach Nummer A.2.1.2 oder Kontonummer und 
Bankleitzahl des Kunden.

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugs er mächti gung 
zusätzliche Angaben enthalten.

2.2.3  Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats

Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung ge-
gen über dem Zahlungsempfänger oder seiner Bank – möglichst in 
Textform – mit der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zah-
lungsvorgänge nicht mehr autorisiert sind.

Erfolgt der Widerruf gegenüber der Bank, wird dieser ab dem auf den 
Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ wirksam. Zusätzlich sollte dieser auch gegen-
über dem Zah lungs empfänger erklärt werden, damit dieser keine wei-
teren Lastschriften einzieht.

2.2.4  Begrenzung und Nichtzulassung von Lastschriften

Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlun-
gen aus SEPA-Basis-Lastschriften zu begrenzen oder nicht zuzu-
lassen. Die se Weisung muss der Bank bis spätes tens zum Ende des 
Geschäfts tags gemäß „Preis- und Leis tungsverzeichnis“ vor dem im 
Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese 
Weisung sollte möglichst in Textform erfolgen und zusätzlich auch 
gegen über dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

2.3  Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage des SEPA- 
Lastschriftmandats durch den Zahlungsempfänger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim 
Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und 
etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von 
SEPA-Basis-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom 
Zah lungsempfänger angegeben.

(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz 
zur Einziehung der SEPA-Basis-Lastschrift unter Einschaltung seines 
Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz 
verkörpert auch die Weisung des Kunden an die Bank zur Einlösung 
der jeweiligen SEPA-Basis-Last schrift (siehe Nummer A.2.2.1 Satz 2 
und Satz 5 bzw. Nummer A.2.2.2 Satz 2). Für den Zugang dieser Wei-
sung verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des Mandats verein-
barte Form (siehe Nummer A.2.2.1 Satz 3).

2.4  Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift

2.4.1  Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbe-
trag

(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers 
wer  den am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom 
Zah lungs empfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des 
Kun den belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt 
die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zwei-
ten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn

–  der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß Num-
mer A.2.2.3 zugegangen ist,

–  der Bank eine gesonderte Weisung zur Begrenzung oder Nicht-
zulassung der Lastschrift des Kunden gemäß Nummer A.2.2.4 zu-
gegangen ist,

–  der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichen-
des Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden 
Kredit verfügt (fehlende Kontodeckung); Teileinlösungen nimmt 
die Bank nicht vor,

SONDERBEDINGUNGEN FÜR DEN LASTSCHRIFTVERKEHR
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–  die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungs-
pflich tigen keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist

oder

–  die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Last-
schrift datensatz

 +  eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank 
erkennbar fehlerhaft ist,

 + eine Mandatsreferenz fehlt,

 + ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder

 + kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2  Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften

SEPA-Basis-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belas tungsbuchung 
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bank ar beits-
tag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.

2.4.3  Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rück gängig-
machung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungs-
buchung (siehe Nummer A.2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der 
Einlösung einer SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer A.2.4.2) wird 
die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß 
Nummer A.2.4.4 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei 
wird die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten 
angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung 
oder Ab lehnung geführt haben, berichtigt werden können. Für die 
berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten SEPA-Basis-
Lastschrift wegen fehlender Konto deckung (siehe Nummer A.2.4.1 
Absatz 2, drit ter Spiegelstrich) berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungs verzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

2.4.4  Ausführung der Zahlung

(1) Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der von ihr dem 
Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift des Zah lungs-
empfängers belastete Lastschriftbetrag spätes tens innerhalb der im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz 
ange gebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Ge-
schäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so be-
ginnt die Aus führungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zah-
lung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der 
vereinbarten Häufigkeit.

2.5  Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zah-
lung

(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer 
SEPA-Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem 
Zeit punkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank 
ohne Angabe von Gründen die Erstattung des belasteten Last schrift-
be trags verlangen. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne die Belastung durch die Zahlung befunden 
hätte.

Etwaige Zahlungsansprüche des Zahlungsempfängers gegen den 
Kun den bleiben hiervon unberührt.

(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, so-
bald der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch 

eine ausdrückliche Genehmigung des Kunden unmittelbar gegenüber 
der Bank autorisiert worden ist.

(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder 
fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Num-
mer A.2.6.2.

2.6  Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche 
des Kunden

2.6.1  Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank 
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Auf wen-
dungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto ab-
gebuchten Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Be lastung durch die 
nicht autorisierte Zahlung befunden hätte.

Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags 
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den 
Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung 
nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis 
erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte 
Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kun-
den vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus 
Sätzen 2 und 3 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der 
Betrugs verdacht nicht bestätigt.

2.6.2  Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 
Ausführung von autorisierten Zahlungen

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche 
und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrags insoweit verlangen, 
als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag 
dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf 
den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft 
ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der 
Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die 
Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften 
Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das 
Konto des Kunden belas tet hat.

(3) Geht der Lastschriftbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungs empfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer 
A.2.4.4 Absatz 2 ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von 
seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des 
Lastschriftbetrags auf dem Konto des Zahlungsempfängers so vor-
nimmt, als sei die Zahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, 
wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nach-
vollziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

2.6.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer 
autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann 
der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den 
Nummern A.2.6.1 und A.2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt 
nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die 
Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschal-
teten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat 
der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des 
Mitver schul dens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden 
zu tragen haben.
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(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese 
betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht

– für nicht autorisierte Zahlungen,

– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,

– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat,

und

–  für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde 
Verbraucher ist.

2.6.4  Ansprüche von Kunden, die keine Ver brau cher sind

Für Kunden, die keine Verbraucher sind, gelten abweichend von den 
Ansprüchen in Nummer A.2.6.2 und in Nummer A.2.6.3 bei einer 
nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten 
Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung neben etwaigen 
Ansprü chen aus Auftrags recht nach § 667 BGB und ungerechtfertig-
ter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadenser satz an-
sprüche nach Maßgabe folgender Re gelungen:

–  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grund sätzen des Mitver-
schul dens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Scha den zu 
tragen haben.

–  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten 
Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die 
Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung 
der ersten zwischengeschalteten Stelle.

–  Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf 
den Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung ge-
stellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um 
die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch 
auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungs-
be schränkun gen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernom-
men hat sowie für nicht autorisierte Zahlungen.

2.6.5  Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern A.2.6.2 bis A.2.6.4 ist 
in folgenden Fällen ausgeschlossen:

–  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Zahlungs-
be trag rechtzeitig und ungekürzt beim Zah lungs dienst leister des 
Zahlungsempfängers eingegangen ist.

–  Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungs-
empfänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zah-
lungsempfängers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von 
der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mög-
lich keiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. 
Ist die Wiedererlangung des Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses 
Unter punkts nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem 
Kun den auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen 
mitzuteilen, damit der Kunde einen Anspruch auf Erstattung des 
Zahlungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten nach 
Sätzen 2 und 3 dieses Unter punkts berechnet die Bank das im 
„Preis- und Leistungs ver zeich nis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern A.2.6.1 bis A.2.6.4 
und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder 
fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter 
Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spä-
testens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht au-
torisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet 
hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über 

die Belas tungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Konto-
informationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats 
nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadens er satz-
ansprüche nach Nummer A.2.6.3 kann der Kunde auch nach Ab lauf 
der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände

–  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis be-
ruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen 
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden 
werden können

oder

–  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

B. Zahlungen mittels Last schrift 
im SEPA-Firmen-Lastschrift-
verfahren
Für Zahlungen des Kunden, der kein Verbraucher5 ist, an Zahlungs -
emp fänger mittels SEPA-Firmen-Lastschrift über sein Konto bei der 
Bank gelten folgende Bedingungen.

1 Allgemein

1.1  Begrifsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zah lungs-
vorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des je-
weiligen Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

1.2  Entgelte

Bei Entgelten und deren Änderung sind die Regelungen in Nr. 12 
Abs. 3 bis 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgeblich.

1.3  Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht

Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht 
zu beachten.

1.4  Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwer-
demöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde 
an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis” näher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 SEPA-Firmen-Lastschrift

2.1  Allgemein

2.1.1  Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmen-Lastschrift verfah-
rens

Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann nur von Kunden genutzt 
werden, die keine Verbraucher sind.

Mit dem SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die 
Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des 
Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro 
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Payments Area“, SEPA) bewirken. Zu SEPA gehören die in der Anlage 
genannten Staaten und Gebiete.

Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmen-Lastschrift 
muss

–  der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleis ter das  
SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren nutzen,

–  der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger 
das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und

–  der Kunde die Bank über die Erteilung des SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandats unterrichten.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, 
indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften 
vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer  
SEPA-Firmen-Lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem 
Konto belasteten Lastschriftbetrags verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und bei 
grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirt-
schafts raums2 zusätzlich den BIC3 der Bank als seine Kundenken nung 
gegenüber dem Zahlungs empfänger zu verwenden, da die Bank be-
rechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift aus-
schließlich auf der Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung 
auszuführen. Die Bank und die weiteren betei lig ten Stellen führen 
die Zahlung an den Zahlungs empfänger anhand der im Lastschrift-
daten satz vom Zahlungsempfän ger als dessen Kunden ken nung ange-
gebenen IBAN und bei grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb 
des Europäischen Wirt schafts raums zusätzlich angegebenen BIC des 
Zah lungs empfängers aus.

2.1.3  Übermittlung von Lastschriftdaten

Bei SEPA-Firmen-Lastschriften können die Lastschriftdaten auch über 
das Nachrichtenübermittlungs system der Society for Worldwide In-
terbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und 
Rechen zentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den 
USA weitergeleitet werden.

2.2  SEPA-Firmenlastschrift-Mandat

2.2.1  Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA Busi-
ness-to-Business Direct Debit Mandate)

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Ein-
lösung von SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers. Das 
Mandat ist in Textform oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art 
und Weise zu erteilen. In dieser Autorisierung ist zugleich die aus-
drückliche Zustim mung enthalten, dass die am Lastschrifteinzug 
beteiligten Zahlungs dienstleister und etwaige zwischengeschaltete 
Stellen die für die Ausführung der Lastschrift notwendigen personen-
bezogenen Daten des Kunden abrufen, verarbeiten, übermitteln und 
speichern.

In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat müssen die folgenden Erklä-
rungen des Kunden enthalten sein:

–  Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto 
des Kunden mittels SEPA-Firmen-Lastschrift einzuziehen, und

–  Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto 
gezogenen SEPA-Firmen-Lastschriften einzulösen.

Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Auto risierungs da-
ten enthalten:

– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,

– eine Gläubiger-Identifikationsnummer,

–  Kennzeichnung einmalige oder wiederkehrende Zahlung,

– Name des Kunden,

– Bezeichnung der Bank des Kunden und

– seine Kundenkennung (siehe Nummer B.2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zu-
sätzliche Angaben enthalten.

2.2.2  Bestätigung der Erteilung eines SEPA-Firmenlastschrift-
Mandats

Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung nach Nummer B.2.2.1 
un verzüglich zu bestätigen, indem er der Bank folgende Daten in 
der vereinbarten Art und Weise aus dem vom Zahlungsempfänger 
erteilten SEPA-Firmenlastschrift-Mandat übermittelt:

– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,

–  Gläubiger-Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers,

– Mandatsreferenz,

–  Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender 
Zahlungen und

– Datum und Unterschrift auf dem Mandat.

Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine Kopie des SEPA-Fir men-
lastschrift-Mandats übermitteln.

Über Änderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmenlastschrift-
Mandats gegenüber dem Zahlungsempfänger hat der Kunde die Bank 
unverzüglich, möglichst in Textform, zu informieren.

2.2.3  Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats

Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch Er klä-
rung gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird 
ab dem auf den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag ge-
mäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf sollte 
mög lichst in Textform erfolgen und zusätzlich auch gegenüber dem 
Zahlungsempfänger erklärt werden. Der Widerruf des SEPA-Firmen-
lastschrift-Mandats erfasst bereits dem Konto des Kunden be las  tete 
SEPA-Firmen-Lastschriften nicht. Für diese gilt Nummer B.2.2.4 Ab-
sätze 2 und 3.

2.2.4  Zurückweisung einzelner Lastschriften

(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zah-
lun gen aus bestimmten SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungs-
empfän gers nicht zu bewirken. Diese Weisung muss der Bank 
bis spätestens zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und 
Leistungs verzeichnis“ vor dem im Datensatz der Lastschrift ange-
gebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte möglichst in 
Textform erfolgen und zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsemp-
fänger erklärt werden.

(2) Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift kann 
diese nur noch zurückgewiesen werden, wenn Kunde und Bank dies 
vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank 
gelingt, den Lastschriftbetrag endgültig zurückzuerlangen. Für die 
Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank 
das im „Preis- und Leis tungs verzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(3) Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Last-
schrift kann der Kunde diese nicht mehr zurückweisen.
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2.3  Einzug der SEPA-Firmen-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-
Firmenlastschrift-Mandats durch den Zahlungsempfänger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat verbleibt 
beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten 
und etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung 
von SEPA-Firmen-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird 
vom Zahlungsempfänger angegeben.

(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz 
zur Einziehung der SEPA-Firmen-Lastschrift unter Einschaltung seines 
Zah lungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz 
verkörpert auch die im SEPA-Firmenlastschrift-Mandat enthaltene 
Wei sung des Kunden an die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-
Fir men-Last schrift (siehe Nummer B.2.2.1 Sätze 2 und 5). Für den Zu-
gang dieser Weisung verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des 
Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer B.2.2.1 Satz 3).

2.4  Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift

2.4.1  Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschrift be-
trag

(1) Eingehende SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers 
wer den am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom 
Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des 
Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt 
die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am dritten 
Bankarbeitstag4 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn

–  der Bank keine Bestätigung des Kunden gemäß Nummer B.2.2.2 
vorliegt,

–  der Bank ein Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats 
gemäß Nummer B.2.2.3 zugegan gen ist,

–  der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß 
Nummer B.2.2.4 zugegangen ist,

–  der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichen-
des Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden 
Kre dit verfügt (fehlende Kontodeckung); Teileinlösungen nimmt 
die Bank nicht vor,

–  die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungs-
pflich tigen keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist

oder

–  die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Last-
schrift datensatz

 +  eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank 
erkennbar fehlerhaft ist,

 + eine Mandatsreferenz fehlt,

 + ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder

 + kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2  Einlösung von SEPA-Firmen-Lastschriften

SEPA-Firmen-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungs bu-
chung auf dem Konto des Kunden nicht spätes tens am dritten Bank-
arbeitstag4 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.

2.4.3  Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängig-
machung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungs-
buchung (siehe Nummer B.2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der 

Einlösung einer SEPA-Firmen-Lastschrift (siehe Nummer B.2.4.2) wird 
die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß 
Nummer B.2.4.4 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei 
wird die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten 
angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung 
oder Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. Für die  
berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten SEPA- 
Firmen-Lastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe Nummer 
B.2.4.1 Absatz 2, vierter Spiegelstrich) berechnet die Bank das im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

2.4.4  Ausführung der Zahlung

(1) Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der von ihr dem 
Kon to des Kunden aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift des Zah-
lungs emp fängers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der 
im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist 
beim Zah lungsdienst leister des Zahlungsempfängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz an-
gegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäfts-
tag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die 
Aus führungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zah-
lung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der 
vereinbarten Häufigkeit.

2.5  Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten 
Zahlung

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA- 
Firmen-Lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto 
belasteten Lastschriftbetrags verlangen. Ansprüche aus § 675x BGB 
sind ausgeschlossen.

Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder feh-
lerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 
B.2.6.2.

2.6  Erstattungs- und Schadensansprüche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank 
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwen-
dungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto ab-
gebuchten Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Be lastung durch die 
nicht autorisierte Zahlung befunden hätte.

Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags 
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den 
Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung 
nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis 
erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte 
Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kun-
den vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus 
Sätzen 2 und 3 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der 
Betrugs ver dacht nicht bestätigt.

2.6.2  Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft oder verspätet 
ausgeführten autorisierten Zahlungen oder bei nicht autorisierten 
Zahlungen kann der Kunde von der Bank, neben etwaigen Heraus-
gabeansprüchen nach § 667 BGB und nach §§ 812 ff. BGB, den Er-
satz eines hierdurch entstehenden Schadens nach Maßgabe folgen-
der Regelungen verlangen:
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–  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, be stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu 
tragen ha ben.

–  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten 
Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die 
Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung 
der ersten zwischengeschalteten Stelle.

–  Die Haftung der Bank für Schäden ist der Höhe nach auf den 
Last schriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung ge-
stellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um 
Folge schäden handelt, ist die Haftung zusätzlich auf höchstens 
12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen 
gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und 
für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat sowie für 
nicht autorisierte Zahlungen.

Ansprüche aus § 675y BGB sind ausgeschlossen.

2.6.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer A.2.6.2 bis A.2.6.4 ist in 
folgenden Fällen ausgeschlossen:

–  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Zah lungs-
betrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungs dienstleister des 
Zahlungsempfängers eingegangen ist.

–  Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungs-
emp fänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zah-
lungsempfängers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von 
der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. 
Ist die Wiedererlangung des Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses 
Unterpunkts nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem 
Kun den auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen 
mitzuteilen, damit der Kunde einen Anspruch auf Erstattung des 
Zah lungs betrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten nach 

Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern B.2.6.1 und B.2.6.2 
und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder 
fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter 
Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spä-
tes tens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht au-
torisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet 
hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über 
die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Konto in-
formationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats 
nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatz-
ansprüche aus einer verschuldensabhängigen Haftung der Bank nach 
Nummer B.2.6.2 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser 
Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände

–  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis be-
ruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen 
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden 
werden können

oder

–  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

SONDERBEDINGUNGEN FÜR DEN LASTSCHRIFTVERKEHR

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dä-

nemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staa-
ten Island, Liechtenstein und Norwegen.

3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
4  Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.
5  § 13 BGB: Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke 

abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann.
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Anlage: Liste der zu SEPA 
gehörenden Staaten und Gebiete

1 Staaten des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR)

1.1  Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frank reich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, 
Luxem burg, Mal ta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumä-
nien, Schweden, Slo wakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn 
sowie Zypern.

1.2  Weitere Staaten

Island, Liechtenstein und Norwegen.

2 Sonstige Staaten und Gebiete
Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstadt, Ver einig tes 
König reich von Großbritannien und Nordirland sowie Saint-Pierre und 
Miquelon, Jersey, Guernsey sowie Isle of Man.
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Son der be din gun gen für die
GLS BankCard (Debitkarte)
Fas sung: Mai 2022

A. Garantierte 
Zahlungsformen

I. Geltungsbereich
Die GLS BankCard ist eine Debitkarte. Der Karteninhaber kann die 
Karte, soweit diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, 
für folgende Zahlungsdienste nutzen:

1 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in deut-
schen Debitkartensystemen:

a)  Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen des 
deutschen Geldautomatensystems, die mit dem girocard-Logo 
gekennzeichnet sind.

b)  Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an 
automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard- 
Sys tems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind (giro-
card-Terminals).

c)  Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobil-
funk nutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an einem Geld-
automaten, sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion 
anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

2 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in frem-
den Debitkartensystemen:

a)  Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen eines 
fremden Geldautomatensystems, soweit die Karte entsprechend 
ausgestattet ist.

b)  Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an au-
tomatisierten Kassen im Rahmen eines fremden Systems, soweit 
die Karte entsprechend ausgestattet ist.

c)  Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobil-
funk nutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an dem Geld-
automaten eines fremden Systems, sofern der Geldautomatenbe-
treiber diese Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem 
System teilnimmt.

Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt 
unter dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

3 Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN):

a)  Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleis tungs-
unternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen des deut-
schen girocard-Systems, die mit dem girocard-Logo gekenn-
zeichnet sind, bis zu 50 Euro pro Bezahlvorgang, soweit an den 
automatisierten Kassen für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz 
nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird.

b)   Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungs un-
ter nehmen an automatisierten Kassen im Rahmen von fremden 
Debit kartensystemen bis zu 50 Euro pro Bezahlvorgang, soweit 
an den automatisierten Kassen für den jeweiligen kontaktlosen 
Einsatz nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird. Die Akzeptanz 
der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem 
für das fremde Sys tem geltenden Akzeptanzlogo sowie zum Ein-
satz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet 
bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Online-Handel) im 
Rahmen von fremden Debitkartensystemen.

c)   Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und, ohne 
dass mit der Funktion eine Garantie der Bank verbunden ist, als 
Speicher  medium für Zusatzanwendungen

  –  der Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen 
Vertrags (bankgenerierte Zusatzanwendung) oder

 –  eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maß-
gabe des vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen 
Vertrags (unternehmensgenerierte Zusatzanwendung).

4 Aktualisierungsservice für Zahlungen im Online-Handel:

Zusätzlich wird die Bank über Mastercard/Visa teilnehmenden Ak-
zeptanzstellen, bei welchen der Karteninhaber zuvor seine Karten-
daten hinterlegt hat, aktualisierte Kartendaten (die letzten vier Ziffern 
der Kartennummer und das Ablaufdatum) zur Verfügung stellen (Ak-
tualisierungsservice), um z. B. Zahlungen für wiederkehrende Dienst-
leistungen und im Online-Handel auch nach einer Aktualisierung der 
Kartendaten automatisch zu ermöglichen.

II. Allgemeine Regeln

1 Ausgabe der Karte

Die GLS BankCard kann als physische Karte oder als digitale Karte 
zur Speicherung auf einem Telekommunikations-, Digital- oder IT-
Gerät (mobiles Endgerät) ausgegeben werden. Diese Sonderbedin-

SONDERBEDINGUNGEN FÜR DIE GLS BANKCARD (DEBITKARTE)

A. Garantierte Zahlungsformen

B. Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen

C. Zusatzanwendungen

D.  Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerde mög lichkeit
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gungen gelten für beide Kartenformen gleichermaßen, es sei denn, 
es ist ausdrücklich etwas anderes geregelt. Für digitale Karten sind 
ergänzend die Nutzungshinweise für die digitale Karte zu beachten.

2 Karteninhaber und Vollmacht

Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto sowie gegebenenfalls 
für zusätzlich vereinbarte Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff 
hat. Sie kann nur auf den Namen des Kontoinhabers oder einer Per-
son ausgestellt werden, der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt 
hat. Wenn der Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, ist er 
dafür ver antwortlich, dass die an den Bevollmächtigten ausgegebene 
Karte an die Bank zurückgegeben wird. Die Bank wird die Karte nach 
Widerruf der Vollmacht für die Nutzung an Geldautomaten und auto-
matisierten Kassen elektronisch sperren. Eine Sperrung einer unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem 
Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der 
Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich, wenn das Unter-
nehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vor-
sieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zu satz   anwen dung der Bank 
kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem 
mit der Bank abgeschlossenen Vertrag. Solange die Rückgabe der 
Karte nicht erfolgt ist, besteht die Möglichkeit, dass weiterhin eine 
Nutzung der auf der Karte gespeicherten Zusatzanwendungen mög-
lich ist.

3 Finanzielle Nutzungsgrenze

Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im Rahmen 
des jeweiligen Kontoguthabens oder eines vorher für das jeweilige 
Konto eingeräumten Kredits vornehmen. Auch wenn der Karteninha-
ber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist 
die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die 
aus der Nutzung der Karte entstehen. Die Buchung solcher Verfügun-
gen auf dem Konto führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung.

4 Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen

Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro 
lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung 
des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“. Eine Änderung des in der Umrechnungsre-
gelung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne 
vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam.

5 Rückgabe der GLS BankCard

Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die 
Karte ist nur für den angegebenen Zeitraum gültig.

Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der 
Gültig keit der Karte ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzu-
verlangen beziehungsweise die Löschung der digitalen Karte zu ver-
langen oder selbst zu veranlassen. Endet die Berechtigung, die Karte 
zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung der Kontoverbindung oder 
des Kartenvertrags), so hat der Karteninhaber die Karte unverzüglich 
an die Bank zurückzugeben bzw. die digitale Karte zu löschen. Auf 
der Karte befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen 
hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwen-
dung auf die Karte aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. 
Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatz-
anwendung richtet sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem 
Karteninhaber und der Bank.

6 Sperre und Einziehung der GLS BankCard

(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. 
an Geldautomaten) veranlassen, beziehungsweise die Löschung der 
digitalen Karte verlangen oder selbst veranlassen,

–  wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund 
zu kündigen,

–  wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der 
Karte dies rechtfertigen oder

–  wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 
Verwendung der Karte besteht.

Darüber wird die Bank den Karteninhaber unter Angabe der hierfür 
maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüg-
lich nach der Sperre oder Löschung unterrichten. Die Bank wird die 
Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die 
Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unter-
richtet sie den Karteninhaber unverzüglich.

(2) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-Ge-
nerator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch 
eine Sperrung der Funktion für das Online-Banking zur Folge.

(3) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatz-
anwendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass 
er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der 
Einziehung in der Karte gespeicherte unternehmensgenerierte Zusatz-
anwendungen kann der Karteninhaber vom kartenausgebenden  
Institut herausverlangen, nachdem dieses die Karte von der Stelle,  
die die Karte eingezogen hat, zur Verfügung gestellt bekommen hat. 
Die Bank ist berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf die 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen dadurch zu erfüllen, 
dass sie dem Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen 
bereinigte Karte aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung 
einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den für 
jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

7  Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

7.1 Unterschrift

Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber 
die Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unter-
schreiben.

7.2 Sorgfältige Aufbewahrung der GLS BankCard

Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhin-
dern, dass sie abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. 
Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbe-
wahrt werden, da sie (z. B. im Rahmen des girocard-Systems) miss-
bräuchlich eingesetzt werden kann. Darüber hinaus kann jeder, der 
im Besitz der Karte ist, Transaktionen an automatisierten Kassen ohne 
PIN bis zur Sperre oder Löschung tätigen.

7.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)

Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Per-
son Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN 
darf insbesondere nicht auf der Karte vermerkt, bei einer digitalen 
Karte nicht in dem gleichen Endgerät gespeichert werden, das zur 
Nutzung der digitalen Karte verwendet wird, oder in anderer Weise 
zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die 
PIN kennt und in den Besitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit, 
zulasten des auf der Karte angegebenen Kontos sowie gegebenen-
falls zulasten zusätzlich definierter Konten, auf die der Karteninhaber 
Zugriff hat, Verfügungen zu tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten ab-
zuheben). Sofern der Karteninhaber eine digitale Karte nutzt und der 
Zugriff auf das mobile Endgerät oder ein anderes Kommunikations-
gerät durch ein vom Karteninhaber wählbares Legitimationsmedium 
abgesichert werden kann, so darf der Karteninhaber zur Absicherung 
des Zugriffs nicht dieselbe PIN verwenden, die für die Nutzung der 
Karte erforderlich ist.

SONDERBEDINGUNGEN FÜR DIE GLS BANKCARD (DEBITKARTE)
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7.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten

(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, 
des mobilen Endgeräts mit digitaler Karte, die miss bräuchliche 
Verwen dung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte 
oder PIN fest, so ist die Bank, und zwar möglichst die kontoführende 
Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperr-
anzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zen-
tralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116 aus dem Inland und 
+49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende Ländervorwahl]) 
abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, wenn der 
Name der Bank – möglichst mit Bank leitzahl – und die Kontonummer 
angegeben werden. Der Zentrale Sperr annahmedienst sperrt alle für 
das betreffende Konto ausgegebenen Karten sowie gegebenenfalls 
den Zugriff auf zusätzlich definierte Konten, auf die der Karteninhaber 
mit seiner Karte Zugriff hat, für die weitere Nutzung an Geldautoma-
ten und automatisierten Kassen. Zur Beschränkung der Sperre auf die 
abhandengekommene Karte muss sich der Karteninhaber mit seiner 
Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen. 
Der Kar teninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich 
bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person un-
berechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche 
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte 
oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige 
abgeben.

(3) Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich ver-
wendeten oder sonst nicht autorisiert genutzten Karte berechnet die 
Bank im Rahmen von § 675 l Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
dem Kontoinhaber das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank 
ausgewiesene Entgelt, sofern der Karteninhaber die Umstände, die 
zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank 
nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist.

(4) Bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren gemäß Num-
mer 8 Satz 3 hat der Karteninhaber vor der Autorisierung die Überein-
stimmung der zur Authentifizierung übermittelten Transaktionsdaten 
(z. B. Zahlbetrag, Datum) mit den für die Transaktion vorgesehenen 
Daten abzugleichen. Bei Feststellung von Abweichungen ist die Trans-
aktion abzubrechen und der Verdacht auf missbräuchliche Verwen-
dung der Bank anzuzeigen.

(5) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-Ge-
nerator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch 
eine Sperrung der Funktion für das Online-Banking zur Folge.

(6) Durch die Sperre der Karte bei der Bank bzw. dem Zentralen 
Sperr annahmedienst wird nicht der Zugang zum mobilen Endgerät, 
auf dem die digitale Karte gespeichert ist, gesperrt. Eine Sperrung der 
sonstigen Funktionen auf dem mobilen Endgerät, auf dem die digitale 
Karte gespeichert ist, kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter 
dieser Funktionen erfolgen.

(7) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatz anwendung 
kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatz-
anwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann 
möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner 
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zu-
satzanwendung kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und rich-
tet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag.

(8) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung 
einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfü-
gung zu unterrichten.

8 Autorisierung von Kartenzahlungsvorgängen durch den Karten-
inhaber

Mit dem Einsatz der Karte durch Einführen der Karte in die automa-
tisierte Kasse oder den Geldautomaten oder bei kontaktlosen Zah-
lungsvorgängen durch Heranführen der Karte an die automatisierte 
Kasse oder den Geldautomaten erteilt der Karteninhaber die Zustim-
mung (Autorisierung) zur Ausführung des Kartenzahlungsvorgangs. 
Soweit dafür zusätzlich eine PIN erforderlich ist, wird die Zustimmung 
erst mit deren Einsatz erteilt. Nach Erteilung der Zustimmung kann 
der Karteninhaber den Kartenzahlungsvorgang nicht mehr widerrufen. 
In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung ent-
halten, dass die Bank die für die Ausführung des Kartenzahlungsvor-
gangs notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers 
verarbeitet, übermittelt und speichert.

Wenn beim Einsatz der Debitkarte im Online-Handel besondere 
Authentifizierungsverfahren gefordert werden, sind diese zu nutzen. 
Weitere Informationen über die von der Bank unterstützten Authentifi-
zierungsverfahren und Hinweise zum Bezahlen im Internet sind in den 
Geschäftsräumen der Bank verfügbar sowie auf ihrer Internetseite 
abrufbar. Ausnahmsweise können gegenüber Vertragsunternehmen 
im Rahmen eines fremden Debitkartensystems die geforderten Kar-
tendaten z. B. über das Telefon angegeben werden.

9 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags

Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers einen im 
Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze (A. II. 3) verfügbaren Geld-
betrag zu sperren, wenn

–  der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden 
ist und

–  der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden 
Geldbetrags zugestimmt hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger ge-
setzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der 
genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist.

10 Ablehnung von Kartenzahlungsvorgängen durch die Bank

Die Bank ist berechtigt, den Kartenzahlungsvorgang abzulehnen, 
wenn

–  der Karteninhaber den Kartenzahlungsvorgang nicht gemäß  
A. II. 8 autorisiert hat,

–  der für den Kartenzahlungsvorgang geltende Verfügungsrahmen 
oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder

– die Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte 
eingesetzt wird, unterrichtet.

11 Ausführungsfrist

Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach 
Zugang des Zahlungsauftrags bei der Bank ist diese verpflichtet, si-
cherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag spätestens an dem im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

12 Entgelte und deren Änderung

(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte 
ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.

(2) Änderungen der Entgelte für Verbraucher: Änderungen der Ent-
gelte werden dem Kontoinhaber spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform ange-
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boten. Hat der Kontoinhaber mit der Bank im Rahmen der Geschäfts-
beziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum 
Beispiel das Online-Banking), können die Änderungen auch auf die-
sem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen Ände-
rungen werden nur wirksam, wenn der Kontoinhaber diese annimmt. 
Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine 
über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kontoinhabers 
gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kontoinhaber nur ausdrücklich 
treffen.

Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag 
(Girovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 6 der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.

(3) Änderungen der Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind: 
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die 
keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 
Abs. 3 bis 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

13 Information des Kontoinhabers über den Kartenzahlungsvor-
gang

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monat-
lich über die mit der Karte getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht 
Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge 
der Unterrichtung gesondert vereinbart werden.

14 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des 
Kontoinhabers

14.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung z. B. in Form der

– Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten

–  Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- 
und Dienstleistungsunternehmen

–  Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-
Kontos

hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber 
den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Konto des 
Karteninhabers belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden 
hätte. Diese Verpflichtung ist unverzüglich, spätestens jedoch bis zum 
Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt 
wurde, dass die Kartenverfügung nicht autorisiert ist, oder die Bank 
auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer 
zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein 
betrügerisches Verhalten des Karteninhabers vorliegt, schriftlich mit-
geteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu 
prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

14.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 
Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
autorisierten Kartenverfügung z. B. in Form der

– Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten

–  Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- 
und Dienstleistungsunternehmen

–  Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-
Kon tos

kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und unge-
kürzte Erstattung des Verfügungsbetrags insoweit verlangen, als die 
Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag 
dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf 
dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung 
befunden hätte.

(2) Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank 
die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm 
diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften 
Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt 
oder seinem Konto belastet wurden.

(3) Geht der Verfügungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer 
A. II. 11 ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem 
Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des 
Verfügungs  betrags auf dem Konto des Zahlungsempfängers so vor-
nimmt, als sei die Kartenzahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.

(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft 
ausgeführt, wird die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des 
Karten inhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrich-
ten.

14.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers wegen Pflicht-
verletzung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer 
nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung einer auto-
risierten Kartenverfügung kann der Kontoinhaber von der Bank einen 
Schaden, der nicht bereits von Nummer A. II. 14.1 oder 14.2 erfasst 
ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverlet-
zung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, 
das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Ver-
schulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei 
einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorge-
geben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Ver-
braucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb 
Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraums, beschränkt 
sich die Haftung der Bank für das Verschulden einer an der Abwick-
lung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Aus-
wahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber 
durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens bei-
getragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, 
in welchem Umfang Bank und Kontoinhaber den Schaden zu tragen 
haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500 Euro je Kar-
tenverfügung begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung 
gilt nicht

– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,

– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,

– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat

 und

–  für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der 
Kontoinhaber Verbraucher ist.

14.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nummern A. II. 14.1 bis 14.3 
sind ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spätes-
tens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung 
darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, 
nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf 
der 13-mo natigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kontoinhaber 
über die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung 
entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätes-
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tens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet 
hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer A. II. 14.3 kann der 
Kontoinhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert 
war.

(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlos-
sen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände

–  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis be-
ruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen 
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten ver-
mieden werden können, oder

–  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

15  Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kartenverfü-
gungen

15.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige

(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm 
gestohlen, kommen sie sonst abhanden oder werden diese sonst 
miss bräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu nicht autorisier-
ten Kartenverfügungen z. B. in Form der

– Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten

–  Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- 
und Dienstleistungsunternehmen

–  Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-
Kontos

haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der 
Sperr anzeige verursacht werden, in Höhe von maximal 50 Euro. Die 
Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für 
Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

(2) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn

–  es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den 
Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuch-
liche Verwendung der Karte vor der nicht autorisierten Kartenver-
fügung zu bemerken, oder

–  der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen Agenten, 
eine Zweigniederlassung der Bank oder eine sonstige Stelle, an 
die Tätigkeiten der Bank ausgelagert wurden, verursacht worden 
ist. Die Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbrau-
cher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb 
Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraums, trägt der Kon-
toinhaber den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfügungen entste-
henden Schaden nach Absätzen 1 und 2 auch über einen Betrag von 
maximal 50 Euro hinaus, wenn der Karteninha ber die ihm nach diesen 
Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die 
Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Scha-
dens bei getragen, haftet die Bank für den entstande nen Schaden im 
Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.

(4) Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kun-
den in Höhe von maximal 50 Euro gemäß vorstehendem Absatz (1) 
und übernimmt alle Schäden, die durch nicht autorisierte Kartenver-
fügungen bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, wenn 
der Karteninhaber seine ihm gemäß Abschnitt A. II. Ziffer 7 obliegen-
den Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht grob fahrlässig verletzt 
hat.

(5) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Ab-
sätzen 1 und 3 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige 
nicht abge ben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Ent-
gegennahme der Sperr anzeige sichergestellt hatte und der Schaden 
dadurch eingetreten ist.

(6) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfügun-
gen und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen 
Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrü-
gerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch 
entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des 
Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn er

–  den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der 
Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht 
unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis hat,

–  die persönliche Geheimzahl auf der physischen Karte vermerkt 
oder zusammen mit der physischen Karte verwahrt hat (z. B. im 
Originalbrief, in dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt wurde),

–  die persönliche Geheimzahl der digitalen Karte auf dem mobilen 
End gerät gespeichert hat oder

–  die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat 
und der Missbrauch dadurch verursacht worden ist.

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der 
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils 
auf den für die Karte geltenden Verfügungsrahmen.

(7) Hat die Bank beim Einsatz der Karte eine starke Kundenauthen-
tifizierung nach § 55 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes nicht ver-
langt oder hat der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister 
diese nicht akzeptiert, bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers 
und der Bank abweichend von den Absätzen 1 bis 6 nach den Be-
stimmungen in § 675v Abs. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

15.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige

Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Ver-
lust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder 
eine sons tige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN angezeigt 
wur de, übernimmt die Bank alle danach durch Verfügungen z. B. in 
Form der

– Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten

–  Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- 
und Dienstleistungsunternehmen

–  Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-
Kontos

entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer 
Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige ent-
stehenden Schäden.

III. Besondere Regeln für einzelne Nut-
zungsarten

1  Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten Kassen 
von Handels- und Dienstleistungsunternehmen

1.1 Verfügungsrahmen der GLS BankCard

Verfügungen an Geldautomaten und automatisierten Kassen sind 
für den Karteninhaber nur im Rahmen des für die Karte geltenden 
Verfügungsrahmens möglich. Bei jeder Nutzung der Karte an Geld-
automaten und automatisierten Kassen wird geprüft, ob der Verfü-
gungsrahmen der Karte durch vorangegangene Verfügungen bereits 
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ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der Verfügungsrahmen der 
Karte überschritten würde, werden unabhängig vom aktuellen Konto-
stand und einem etwa vorher zum Konto eingeräumten Kredit ab-
gewiesen. Der Karteninhaber darf den Verfügungsrahmen der Karte 
nur im Rahmen des Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto 
eingeräumten Kredits in Anspruch nehmen. Der Kontoinhaber kann 
mit der konto führenden Stelle eine Änderung des Verfügungsrahmens 
der Karte für alle zu seinem Konto ausgegebenen Karten vereinbaren. 
Ein Bevollmächtigter, der eine Karte erhalten hat, kann nur eine Her-
absetzung für diese Karte vereinbaren.

1.2 Fehleingabe der Geheimzahl

Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, 
an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN 
eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die 
persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben 
wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, 
möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen

Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und 
automatisierten Kassen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die 
unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte 
verfügt wurde, an die Betreiber zu vergüten. Einwendungen und sons-
tige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis 
zu dem Unternehmen, bei dem bargeldlos an einer automatisierten 
Kasse bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unter-
nehmen geltend zu machen.

1.4 Vorauswahl an automatisierten Kassen

Die Handels- und Dienstleistungsunternehmen haben die Möglichkeit 
bei den von ihnen akzeptierten Karten in ihren automatisierten Kassen 
Mechanismen zu installieren, die eine Vorauswahl einer bestimmten 
Zahlungsmarke oder Zahlungsanwendung treffen. Dabei dürfen sie 
den Karteninhaber nicht daran hindern, sich über diese Vorauswahl 
hinwegzusetzen.

2 Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten

2.1 Servicebeschreibung

Unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Geheimzahl 
(PIN) kann der Karteninhaber ein Prepaid-Mobilfunk-Konto eines Mo-
bil funk anbieters, auf dem vorausbezahlte Telefonwerteinheiten ver-
bucht werden, an Geldautomaten innerhalb des ihm von seiner Bank 
eingeräumten Verfügungsrahmens (Abschnitt A. III. Nummer 1.1) 
zulas ten des auf der Karte angegebenen Kontos aufladen. Voraus-
setzung ist, dass der vom Karteninhaber gewählte Geldautomat über 
eine entsprechende Ladefunktion verfügt und der Mobilfunk anbieter, 
der das Prepaid-Mobilfunk-Konto führt, das aufgeladen werden soll, 
an dem Sys tem teilnimmt. Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-
Kontos hat der Karteninhaber am Display des Geldautomaten den 
Menüpunkt zum Aufladen des Prepaid-Mobilfunk-Kontos zu wählen, 
die Mobilfunk-Telefonnummer („Handy-Nummer“) einzugeben und 
einen angezeigten Aufladebetrag zu wählen. Nach Autorisierung 
der Ladetransaktionen durch die Bank des Karteninhabers wird das 
Prepaid-Mobilfunk-Konto beim Mobilfunkanbieter aufgeladen. Mit 
diesem Verfahren kann der Karteninhaber sowohl sein eigenes Pre-
paid-Mobilfunk-Konto als auch das eines Dritten aufladen. Wird die 
Aufladung von der Bank, etwa wegen fehlender Kontodeckung, nicht 
autorisiert, wird am Display ein ablehnender Hinweis angezeigt.

2.2 Fehleingabe der Geheimzahl

Die Karte kann an Geldautomaten nicht mehr eingesetzt werden, 
wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch  
eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit 

seiner Bank, möglichst mit der konto führenden Stelle, in Verbindung 
setzen.

2.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen

Die Bank ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein Prepaid-
Mobilfunk-Konto, die unter Verwendung der an den Karteninhaber 
ausgege benen Karte autorisiert worden sind, zu bezahlen. Die Zah-
lungspflicht beschränkt sich auf den jeweils autorisierten Betrag. 
Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus 
dem Vertragsverhältnis zu dem Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-
Mobil funk-Konto führt, sind unmittelbar gegenüber diesem Unter-
nehmen geltend zu machen.

B. Von der Bank angebotene 
andere Service-Leistungen
Der Karteninhaber kann die Karte, falls diese entsprechend ausge-
stattet ist, auch für die folgenden Dienstleistungen nutzen:

1 Eingabe von Überweisungen an Selbstbedienungsterminals

1.1 Serviceumfang

Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Karte und der 
persönlichen Geheimzahl an Selbstbedienungsterminals seiner Bank 
Überweisungen innerhalb des Verfügungsrahmens von 1.000 Euro pro 
Tag eingeben, soweit zwischen Kontoinhaber und Bank nicht ein an-
derer Verfügungsrahmen vereinbart worden ist.

1.2 Ausführung der Überweisung

Für die Ausführung der Überweisung gelten die gesondert vereinbar-
ten Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr.

1.3 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten

Für den Umgang mit der Karte gelten ergänzend die Sorgfalts- und 
Mitwirkungspflichten in Abschnitt A. II. 7.2 bis 7.4.

1.4 Fehleingabe der Geheimzahl

Es gelten die Regelungen in Abschnitt A. III. 1.2.

1.5 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen

Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen an 
Selbstbedienungsterminals richtet sich nach den Regelungen unter 
A. II. 15. Abweichend von A. II. 15.1 Absatz 6 ist die Haftung des 
Kontoinhabers auf 1.000 Euro pro Kalendertag und sofern ein anderer 
Verfügungsrahmen gemäß B. 1.1 vereinbart wurde, auf diesen be-
schränkt.

2 SB-Sparverkehr

2.1 Serviceumfang

Der Inhaber eines Sparkontos kann unter Verwendung der Karte und 
der persönlichen Geheimzahl an Geldautomaten über Sparkonten, die 
durch besondere Vereinbarung des Kontoinhabers mit der Bank für 
diese Verwendung freigegeben sind, Verfügungen treffen (SB-Sparver-
kehr). Die Freigabe zum SB-Sparverkehr erfolgt für den Inhaber des 
Sparkontos. Inwieweit Bevollmächtigte den SB-Sparverkehr nutzen 
können, richtet sich nach den zwischen der Bank und dem Kontoinha-
ber hierfür getroffenen Vereinbarungen.

Im SB-Sparverkehr sind Auszahlungen vom Sparkonto in bar am 
Geldautomaten möglich. Für Verfügungen vom Sparkonto an Geld-
automaten vereinbart die Bank mit dem Kontoinhaber einen jeweils 
für einen bestimmten Zeitraum geltenden Verfügungsrahmen. Ab-
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hebungen, mit denen der Verfügungsrahmen überschritten würde, 
werden abgewiesen. Der Verfügungsumfang ist bei Auszahlungen im 
SB-Sparverkehr auf die versprochene Leistung beschränkt.

2.2 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten

Für den Umgang mit der Karte gelten ergänzend die Sorgfalts- und 
Mitwirkungspflichten in Abschnitt A. II. 7.2 bis 7.4.

2.3 Fehleingabe der Geheimzahl

Es gelten die Regelungen in Abschnitt A. III. 1.2.

2.4 Erstattungs- und Schadensersatzanspruch des Kontoinhabers

Es gelten die Regelungen unter A. II. 14.

2.5 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen

Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen 
rich tet sich nach den Regelungen unter A. II. 15. Abweichend von  
A. II. 15.1 Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers auf den für den 
SB-Sparverkehr geltenden Verfügungsrahmen (B. 2.1) beschränkt.

2.6 Geltung der „Sonderbedingungen für den Sparverkehr“

Ergänzend finden die „Sonderbedingungen für den Sparverkehr“ in 
dem Umfang Anwendung, der für den SB-Sparverkehr dort festgelegt 
ist.

C. Zusatzanwendungen
1 Speicherung von Zusatzanwendungen auf der GLS BankCard

(1) Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Karte be-
findlichen Chip als Speichermedium für eine bankgenerierte Zusatz-
anwendung (z. B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder als 
Speicherme dium für eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung 
(z. B. in Form eines elektronischen Fahrscheins) zu benutzen.

(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich 
nach dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur Bank. Eine unter-
nehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber nach 
Maßgabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrags nutzen. 
Es obliegt der Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine Karte zur 
Speicherung unternehmensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen 
möchte. Die Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzan-
wendung auf der Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach 
Absprache zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen. Kre-
ditinstitute nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal kom-
munizierten Daten keine Kenntnis.

2 Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung

Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte ledig-
lich die technische Plattform zur Verfügung, die es dem Karteninhaber 
ermöglicht, in der Karte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen 
zu speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen über die unter-
nehmensgenerierte Zusatzanwendung gegenüber dem Karteninhaber 
erbringt, richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt des Vertragsver-
hältnisses zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen.

3  Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen

(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten 
Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließ-
lich gegenüber dem Unternehmen geltend zu machen, das die 
Zusatzanwen dung in die Karte eingespeichert hat. Das Unternehmen 
bearbeitet derartige Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicher-
ten Daten. Der Karteninhaber darf die Karte zum Zwecke der Rekla-
mationsbearbeitung nicht dem Unternehmen aushändigen.

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzan-
wendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber 
der Bank geltend zu machen.

4 Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen 
PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen

Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte wird die von der 
kartenausgebenden Bank an den Karteninhaber ausgegebene PIN 
nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine unternehmens-
generierte Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat, dem 
Karteninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatz-
anwendung mit einem separaten, von ihm wählbaren Legitimations-
medium abzusichern, so darf der Karteninhaber zur Absicherung der 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht die PIN verwen-
den, die ihm von der kartenausgebenden Bank für die Nutzung der 
Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfügung gestellt worden ist.

5 Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen

Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 
kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zu-
satzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur 
dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung 
seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten 
Zusatzanwendungen kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und 
richtet sich nach dem mit der Bank geschlossenen Vertrag.

D. Außergerichtliche 
Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerde mög lichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde 
an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis” näher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

SONDERBEDINGUNGEN FÜR DIE GLS BANKCARD (DEBITKARTE)



34

Son der be din gun gen für das
Online-Banking
Fassung: September 2019

1 Leistungsangebot
(1) Der Kunde und dessen Bevollmächtigte können Bank  geschäfte 
mittels Online-Banking in dem von der Bank angebotenen Umfang 
abwickeln. Zu dem können sie Informationen der Bank mittels Online-
Banking abrufen.

Des Weiteren sind sie gemäß § 675f Abs. 3 BGB berechtigt, Zah-
lungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste gemäß § 1 Abs. 33 
und 34 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) zu nutzen. Darüber hin-
aus können sie von ihnen ausgewählte sonstige Drittdienste nutzen.

(2) Kunde und Bevollmächtigte werden ein heitlich als „Teilnehmer“, 
Konto und Depot einheitlich als „Konto“ bezeichnet, es sei denn, dies 
ist ausdrücklich anders bestimmt.

(3) Zur Nutzung des Online-Banking gelten die mit der Bank ge son-
dert vereinbarten Verfügungslimite. Eine Änderung dieser Li mi te kann 
der Teilnehmer mit seiner Bank gesondert vereinbaren.

2 Voraussetzungen zur Nutzung des  
Online-Banking
(1) Der Teilnehmer kann das Online-Banking nutzen, wenn die Bank 
ihn authentifiziert hat.

(2) Authentifizierung ist das mit der Bank gesondert vereinbarte Ver-
fahren, mit dessen Hilfe die Bank die Identität des Teilnehmers oder 
die berechtigte Verwendung eines vereinbarten Zahlungsinstruments, 
einschließlich der Verwendung des Personalisierten Sicherheitsmerk-
mals des Teilnehmers überprüfen kann. Mit den hierfür vereinbarten 
Authen ti fizierungselementen kann der Teilnehmer sich gegenüber der 
Bank als berechtigter Teilnehmer ausweisen, auf Informationen zu-
greifen (siehe Nummer 3 dieser Bedingungen) sowie Aufträge erteilen 
(siehe Nummer 4 dieser Bedingungen).

(3) Authentifizierungselemente sind

–  Wissenselemente, also etwas, das nur der Teilnehmer weiß (z. B. 
persönliche Identifikationsnummer [PIN] oder der Nutzungscode 
für die elektronische Signatur) und

–  Besitzelemente, also etwas, das nur der Teilnehmer besitzt (z. B. 
Ge rät zur Erzeugung oder zum Empfang von einmal verwendba-
ren Transaktionsnummern [TAN], die den Besitz des Teilnehmers 
nachweisen, wie die girocard mit TAN-Generator oder das mobile 
End gerät, sowie

–  Seinselemente, also etwas, das der Teilnehmer ist (Inhärenz, z. B. 
Finger abdruck als biometrisches Merkmal des Teilnehmers).

(4) Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der Teil-
nehmer gemäß der Anforderung der Bank das Wissenselement, den 
Nachweis des Besitzelements und/oder den Nachweis des Seinsele-
ments an die Bank übermittelt.

3 Zugang zum Online-Banking
(1) Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-Banking der Bank, 
wenn

–  er seine individuelle Teilnehmerkennung (z. B. Kontonummer, An-
mel dename) angibt und

–  er sich unter Verwendung des oder der von der Bank angeforder-
ten Authentifizierungselemente(s) ausweist und

–  keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9 dieser Be-
din gungen) vorliegt.

Nach Gewährung des Zugangs zum Online-Banking kann auf Infor-
ma tionen zugegriffen oder können nach Nummer 4 dieser Bedingun-
gen Aufträge erteilt werden.

(2) Für den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im Sinne des § 1 
Abs. 26 Satz 1 ZAG (z. B. zum Zweck der Änderung der Anschrift des 
Kun den) fordert die Bank den Teilnehmer auf, sich unter Verwendung 
eines weiteren Authentifizierungs elements auszuweisen, wenn beim 
Zugang zum Online-Banking nur ein Authentifizierungselement an-
gefordert wurde. Der Name des Kontoinhabers und die Kontonummer 
sind für den vom Teilnehmer genutzten Zahlungsauslösedienst und 
Konto infor mationsdienst keine sensiblen Zahlungsdaten (§ 1 Abs. 26 
Satz 2 ZAG).

4 Aufträge

4.1 Auftragserteilung

Der Teilnehmer muss einem Auftrag (z. B. Überweisung) zu dessen 
Wirksamkeit zustimmen (Autorisierung). Auf Anforderung hat er hierzu 
Authentifizierungselemente (z. B. Eingabe einer TAN oder elektroni-
sche Signatur als Nachweis des Besitzelements) zu verwenden, sofern 
mit der Bank nichts anderes vereinbart wurde. Die Bank bestätigt 
mittels Online-Banking den Eingang des Auftrags.

4.2 Widerruf von Aufträgen

Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den für die je-
weilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Be dingungen 
für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Auf trägen kann nur 
außerhalb des Online-Banking erfolgen, es sei denn, die Bank sieht 
eine Widerrufmöglichkeit im Online-Banking ausdrück lich vor.

5 Bearbeitung von Aufträgen durch die 
Bank
(1) Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung 
der jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung) auf der Online- 
Banking-Seite der Bank oder im „Preis- und Leistungs ver zeich nis“ be-
kannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemäßen 
Arbeitslaufs. Geht der Auftrag nach dem auf der Online- 
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Ban king- Seite der Bank oder im „Preis- und Leistungs ver zeich nis“ an-
gegebenen Zeitpunkt (An nahme frist) ein oder fällt der Zeitpunkt des 
Eingangs nicht auf einen Geschäfts tag gemäß Online-Banking-Seite 
der Bank oder „Preis- und Leistungs verzeichnis“ der Bank, so gilt der 
Auftrag als am darauffolgenden Ge schäfts tag zugegangen. Die Be-
arbeitung beginnt erst an diesem Geschäftstag.

(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Aus füh-
rungs bedingungen vorliegen:

–  Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert (vgl. Nummer 4.1 die-
ser Bedingungen).

–  Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart 
(z. B. Wertpapierorder) liegt vor.

– Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.

–  Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungslimit ist 
nicht überschritten (vgl. Nummer 1 Absatz 3 dieser Bedingungen).

–  Die weiteren Ausführungsbedingungen nach den für die jeweilige 
Auf trags  art maßgeblichen Sonderbedingungen (z. B. ausreichende 
Kon  to   deckung gemäß den Sonderbedingungen für den Überwei-
sungsverkehr) liegen vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank 
die Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige 
Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Be din gun gen für den 
Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wert papier geschäft) aus.

(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht 
vor, wird die Bank den Auftrag nicht ausführen und dem Teilnehmer 
eine Information über die Nichtausführung und – so weit möglich – 
über deren Gründe und die Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur 
Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können, mittels Online- 
Banking zur Verfügung stellen.

6 Information des Kunden über Online-
Banking-Ver fü gun gen
Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über 
die mittels Online-Banking getätigten Verfügungen auf dem für Kon-
toinformationen vereinbarten Weg.

7 Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

7.1 Schutz der Authentifizierungselemente

(1) Der Teilnehmer hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, 
um seine Authenti fizierungselemente (siehe Nummer 2 dieser Bedin-
gun gen) vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die 
Gefahr, dass das Online-Banking missbräuchlich verwendet oder in 
sons tiger Weise nicht autorisiert genutzt wird (vgl. Nummern 3 und 4 
dieser Bedin gungen).

(2) Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat der Teil-
nehmer vor allem Folgendes zu beachten:

(a) Wissenselemente, wie z. B. die PIN, sind geheim zu halten; sie 
dürfen insbesondere

–  nicht mündlich (z. B. telefonisch oder persönlich) mitgeteilt wer-
den,

  –  nicht außerhalb des Online-Banking in Textform (z. B. per E-Mail, 
Messenger-Dienst) weitergegeben werden,

  –  nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z. B. Speicherung der

PIN im Klartext im Computer oder im mobilen Endgerät) werden und

–  nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit 
einem Gerät aufbewahrt werden, das als Besitzelement (z. B.  
girocard mit TAN-Generator, mobiles Endgerät, Signaturkarte) 
oder zur Prüfung des Seinselements (z. B. mobiles Endgerät mit 
Anwendung für das Online-Banking und Fingerabdrucksensor) 
dient.

(b) Besitzelemente, wie z. B. die girocard mit TAN-Generator oder ein 
mobiles Endgerät, sind vor Missbrauch zu schützen, insbesondere

–  sind die girocard mit TAN-Generator oder die Signaturkarte vor 
dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher zu verwahren,

–  ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile 
End gerät des Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen kön-
nen,

–  ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem 
mobilen Endgerät (z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung für 
das Online-Banking (z. B. Online-Banking-App, Authentifizierungs-
App) nicht nutzen können,

–  ist die Anwendung für das Online-Banking (z. B. Online-Banking-
App, Authentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerät des 
Teilnehmers zu deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an 
diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf oder Entsor-
gung des Mobiltelefons),

–  dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht außer-
halb des Online-Banking mündlich (z. B. per Telefon) oder in Text-
form (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben werden 
und

–  muss der Teilnehmer, der von der Bank einen Code zur Aktivie-
rung des Besitzelements (z. B. Mobiltelefon mit Anwendung für 
das Online-Banking) erhalten hat, diesen vor dem unbefugten 
Zugriff anderer Personen sicher verwahren; ansonsten besteht die 
Gefahr, dass andere Personen ihr Gerät als Besitzelement für das 
Online-Banking des Teilnehmers aktivieren.

(c) Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Teilnehmers, dürfen 
auf einem mobilen Endgerät des Teilnehmers für das Online-Banking 
nur dann als Authentifizierungselement verwendet werden, wenn auf 
dem mobilen Endgerät keine Seinselemente anderer Personen ge-
speichert sind. Sind auf dem mobilen Endgerät, das für das Online-
Banking genutzt wird, Seinselemente anderer Personen gespeichert, 
ist für das Online-Banking das von der Bank ausgegebene Wissens-
element (z. B. PIN) zu nutzen und nicht das auf dem mobilen Endgerät 
gespeicherte Seinselement.

(3) Beim mobileTAN-Verfahren darf das mobile Endgerät, mit dem 
die TAN empfangen wird (z. B. Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für das 
Online-Banking genutzt werden.

(4) Die für das mobileTAN-Verfahren hinterlegte Telefonnummer ist zu 
löschen oder zu ändern, wenn der Teilnehmer diese Telefonnummer 
für das Online-Banking nicht mehr nutzt.

(5) Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Absätzen 1 bis 4 darf 
der Teilnehmer seine Authentifizierungselemente gegenüber einem 
von ihm ausgewählten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformations-
dienst sowie einem sonstigen Drittdienst verwenden (siehe Nummer 1 
Absatz 1 Sätze 3 und 4 dieser Bedingungen). Sonstige Drittdienste 
hat der Teilnehmer mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt auszu-
wählen.

7.2 Sicherheitshinweise der Bank

Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Online-Banking-
Seite der Bank, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der einge-
setzten Hard- und Software (Kundensystem), beachten.
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7.3 Prüfung der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Da-
ten

Die Bank zeigt dem Teilnehmer die von ihr empfangenen Auftrags-
daten (z. B. Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers, Wert-
pa pier kenn nummer) über das gesondert vereinbarte Gerät des Teil-
nehmers an (z. B. mittels mobilem Endgerät, Chipkartenlesegerät 
mit Display). Der Teil neh mer ist verpflichtet, vor der Bes tä ti gung die 
Übereinstimmung der angezeigten Daten mit den für den Auftrag vor-
gesehenen Daten zu prü fen. Bei Feststellung von Ab wei ch ungen ist 
die Transaktion abzubrechen.

8 Anzeige- und Unterrichtungspflichten

8.1 Sperranzeige

(1) Stellt der Teilnehmer

–  den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelements zur Authenti-
fizierung (z. B. girocard mit TAN-Generator, mobiles Endgerät, 
Signaturkarte) oder

–  die missbräuchliche Verwendung oder die sons tige nicht autori-
sierte Nut zung eines Authentifizierungselements

fest, muss der Teil neh mer die Bank hierüber unverzüglich unterrichten 
(Sperr an zei ge). Der Teil neh mer kann eine solche Sperr anzeige jeder-
zeit auch über die geson dert mitgeteilten Kommuni kations ka näle ab-
geben.

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch eines 
Authenti fizierungselements unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige zu 
bringen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht autorisierten oder 
betrügerischen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, 
muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführ-
te Aufträge

Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu un ter-
richten.

9 Nutzungssperre

9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers

Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im 
Fall der Sperranzeige nach Nummer 8.1 dieser Bedingungen,

– den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer  
 oder

–  seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des Online- 
Banking.

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank

(1) Die Bank darf den Online-Banking-Zugang für einen Teilnehmer 
sperren, wenn

–  sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem 
Grund zu kündigen,

–  sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der 
Authenti fi zierungselemente des Teilnehmers dies rechtfertigen 
oder

–  der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen 
Verwendung eines Authentifizierungselements besteht.

(2) Die Bank wird den Kunden unter Angabe der hierfür maßgeb-
lichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach 
der Sperre auf dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Angabe von 
Gründen darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetz-
liche Verpflich tun gen verstoßen würde.

9.3 Aufhebung der Sperre

Die Bank wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Authenti-
fizierungselemente austauschen, wenn die Gründe für die Sperre 
nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den Kunden unver-
züglich.

9.4 Automatische Sperre eines Chip-basierten Besitzelements

(1) Eine Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn der 
Nutzungscode für die elektronische Signatur dreimal in Folge falsch 
eingegeben wird.

(2) Ein TAN-Generator als Bestandteil einer Chipkarte, der die Ein-
gabe eines eigenen Nutzungscodes erfordert, sperrt sich selbst, wenn 
dieser dreimal in Folge falsch eingegeben wird.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Besitzelemente kön-
nen dann nicht mehr für das Online-Banking genutzt werden. Der 
Teil nehmer kann sich mit der Bank in Verbindung setzen, um die 
Nutzungs möglichkeiten des Online-Banking wiederherzustellen.

9.5 Zugangssperre für Zahlungsauslösedienst und Konto infor ma-
tionsdienst

Die Bank kann Kontoinformationsdienstleistern oder Zahlungsaus-
löse dienstleistern den Zugang zu einem Zahlungskonto des Kun-
den verweigern, wenn objektive und gebührend nachgewiesene 
Gründe im Zusammenhang mit einem nicht autorisierten oder be-
trügerischen Zugang des Kontoinformationsdienstleisters oder des 
Zahlungsauslöse dienst leisters zum Zahlungskonto, einschließlich der 
nicht autorisierten oder betrügerischen Auslösung eines Zahlungsvor-
gangs, es rechtfertigen. Die Bank wird den Kunden über eine solche 
Zugangsverweigerung auf dem vereinbarten Weg unterrichten. Die 
Unterrichtung erfolgt möglichst vor, spätes tens jedoch unverzüglich 
nach der Verweigerung des Zugangs. Die Angabe von Gründen darf 
unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflich-
tungen ver stoßen würde. Sobald die Gründe für die Verweigerung des 
Zugangs nicht mehr bestehen, hebt die Bank die Zugangssperre auf. 
Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich.

10  Haftung

10.1 Haftung der Bank bei Ausführung eines nicht autorisierten 
Auftrags und eines nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten 
Auftrags

Die Haftung der Bank bei einem nicht autorisierten Auftrag und 
einem nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Auftrag richtet 
sich nach den für die jeweilige Auf tragsart vereinbarten Sonderbedin-
gungen (z. B. Be din gun gen für den Überweisungsverkehr, Bedingun-
gen für das Wert papier geschäft).

10.2 Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzung seiner 
Authen tifizierungselemente

10.2.1 Haftung des Kunden für nicht autorisierte Zahlungs vor-
gänge vor der Sperranzeige

(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperr an-
zeige auf der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder 
sonst abhandengekommenen Authentifizierungselements oder auf 
der sonstigen missbräuchlichen Verwendung eines Authentifi zierungs-
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ele ments, haftet der Kunde für den der Bank hierdurch entstehenden 
Schaden bis zu einem Betrag von 50 Euro, ohne dass es darauf an-
kommt, ob den Teil nehmer ein Ver schul den trifft.

(2) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 ver-
pflichtet, wenn

–  es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das 
Abhandenkommen oder eine sonstige miss bräuchliche Verwen-
dung des Authentifizierungselements vor dem nicht autorisierten 
Zah lungs vor gang zu bemerken oder

–  der Verlust des Authentifizierungselements durch einen Ange-
stellten, ei nen Agenten, eine Zweigniederlassung eines Zahlungs-
dienst leisters oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten des 
Zahlungs dienst leis ters ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zah-
lungs  vor gängen und hat der Teilnehmer in betrügerischer Absicht 
gehandelt oder seine Sorgfalts- und Anzeigepflichten nach diesen 
Bedin gungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Kunde 
abweichend von den Absätzen 1 und 2 den hierdurch entstandenen 
Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teil neh mers 
kann insbesondere vorliegen, wenn er eine seiner Sorgfaltspflichten 
nach

– Nummer 7.1 Absatz 2,

– Nummer 7.1 Absatz 4,

– Nummer 7.3 oder

– Nummer 8.1 Absatz 1

dieser Bedingungen verletzt hat.

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kunde nicht zum 
Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Teilnehmer eine 
starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Abs. 24 ZAG nicht 
verlangt hat. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert insbeson-
dere die Verwendung von zwei voneinander unabhängigen Authenti-
fizie rungs elementen aus den Kategorien Wissen, Besitz oder Sein 
(siehe Nummer 2 Absatz 3 dieser Bedingungen).

(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den 
das Verfügungslimit gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils 
auf das vereinbarte Verfügungslimit.

(6) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Ab sätzen 
1 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperran zeige nach 
Nummer 8.1 dieser Bedingungen nicht abgeben konnte, weil die Bank 
nicht die Mög lichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sicherge-
stellt hatte.

(7) Die Absätze 2 und 4 bis 6 finden keine Anwendung, wenn der 
Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

(8) Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgendes:

–  Der Kunde haftet für Schäden aufgrund von nicht autorisierten 
Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 50 Euro nach 
Absätzen 1 und 3 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder 
vor sätzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach die-
sen Bedingungen verstoßen hat.

–  Die Haftungsbeschränkung in Absatz 2 erster Spiegelstrich findet 
keine Anwendung.

10.2.2 Haftung des Kunden bei nicht autorisierten Verfügungen 
außerhalb von Zahlungsdiensten (z. B. Wertpa pier trans ak tionen) 
vor der Sperranzeige

Beruhen nicht autorisierte Verfügungen außerhalb von Zahlungs-
diensten (z. B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperran zeige auf 

der Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen Authenti fi-
zierungs elements oder auf der sonstigen missbräuchlichen Nut zung 
des Authentifizierungselements und ist der Bank hierdurch ein Scha-
den entstanden, haften der Kunde und die Bank nach den gesetz-
lichen Grundsätzen des Mitver schuldens.

10.2.3 Haftung ab der Sperranzeige

Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, 
übernimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Online-Banking-
Verfü gun gen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teil-
nehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

10.2.4 Haftungsausschluss

Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
be gründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvor-
hersehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf 
dieses Er eig nis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz 
An wen dung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden 
werden können.

11  Außergerichtliche Streitschlichtung und 
sonstige Beschwerde mög lich keit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Teil-
neh mer an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis” näher bezeichne-
ten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

SONDERBEDINGUNGEN FÜR DAS ONLINE-BANKING
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1 Verwendung zugelassener Scheckvordrucke, Aus hän di gung 
gegen Empfangsbescheinigung

(1) Für die Aus stel lung von Schecks sind nur die vom be zo ge nen In-
sti tut zu ge las se nen Scheck vor drucke zu ver wen den;  an de ren falls 
be steht kei ne Ein lö sungs pflicht. Über brin ger schecks dür fen nur auf 
Vor drucken für Über brin ger schecks, Or der schecks nur auf Vor drucken 
für Or der schecks aus ge stellt wer den. Ver wen det der Kun de ei ge ne 
Scheck vor drucke, gel ten eben  falls die se Be din gun gen.

(2) Scheck vor drucke wer den gegen Emp fangs be schei ni gung aus ge-
hän digt. Der Emp fän ger von Scheck vor drucken hat die se bei Emp-
fang auf Voll stän dig keit zu prü fen.

2 Sorg falts pflich ten bei Ver wah rung und Ver wen dung von 
Scheck vor drucken und Schecks

(1) Scheck vor drucke und aus ge füll te Schecks sind mit be son de rer 
Sorg falt auf zu be wah ren. Das Ab han den kom men von Scheck   vor-
drucken und Schecks ist der Bank, mög lichst der kon to füh ren den 
Stel le, un ver züg lich mit zu tei len.

(2) Die Scheck vor drucke sind deut lich les bar aus zu fül len so wie 
sorg fäl tig zu be han deln (z. B. nicht knicken, lo chen, be schmut zen). 
Än de run gen und Strei chun gen des vor ge druck ten Tex tes dür fen 
nicht vor ge nom men wer den. Der Scheck be trag ist in Ziff ern und in 
Buch sta ben unter Angabe der Währung so ein zu set zen, dass nichts 
hin zu ge schrie ben wer den kann. Hat sich der Kun de beim Aus stel len 
ei nes Schecks ver schrie ben oder ist der Scheck auf an de re Wei se un-
brauch bar ge wor den, so ist er zu ver nich ten.

3 Haf tungs ver tei lung

(1) Die Bank haf tet für die Er fül lung ihrer Ver pflich tun gen aus dem 
Scheck ver trag. Hat der Kun de durch ein schuld haf tes Ver hal ten, ins-
be son de re durch eine Ver let zung sei ner Sorg falts pflich ten, zur Ent ste-
hung ei nes Scha dens bei ge tra gen, be stimmt sich nach den Grund sät-
zen des Mit ver schul dens, in wel chem Um fang Bank und Kun de den 
Scha den zu tra gen ha ben.

(2) Löst die Bank Schecks ein, die dem Kun den nach der Aus stel lung 
ab han den ge kom men sind, so kann sie das Kon to des Kun den nur 
be la s ten, wenn sie bei der Ein lö sung nicht grob  fahr läs sig ge han delt 
hat.

4 Ein lö sung trotz man geln dem Gut ha ben

Die Bank ist be rech tigt, Schecks auch bei man geln dem Gut ha ben 
oder über ei nen zu vor für das Kon to ein ge räum ten Kre dit hin aus ein-
zu lö sen. Die Bu chung sol cher Ver fü gun gen auf dem Kon to führt zu 
ei ner ge dul de ten Kon to über zie hung. Die Bank ist be rech tigt, in die-

sem Fall den hö he ren Zins satz für ge dul de te Kon to über zie hun gen zu 
ver lan gen.

5 Be ach tung von Scheck sper ren

Der Wi der ruf ei nes aus ge stell ten Schecks kann nur be ach tet wer den, 
wenn er der kon to füh ren den Stel le so recht zei tig zu geht, dass sei ne 
Be rück sich ti gung im Rah men des or  dnung s  gem äßen Ge schäfts ab-
laufs mög lich ist. Nach Ab lauf der Vor le gungs frist hat das be zo ge ne 
In sti tut eine Scheck sper re nur für sechs Mo na te, ge rech net vom Ein-
gang des Wi der rufs, zu be ach ten; spä ter vor ge leg te Schecks kann 
das be zo ge ne In sti tut ein lö sen, so fern der Aus stel ler die Sper re nicht 
in Textform um wei te re sechs Mo na te ver län gert.

6 Fremd wäh rungs schecks

Die Bestimmung des Umrechnungskurses bei Fremd wäh rungs ge-
schäften ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis”.

7 Zu sätz li che Re ge lun gen für Or der schecks

Der Aus stel ler von Or der schecks steht al len Kre dit in sti tu ten, die am 
Ein zug der von ihm beg ebe nen Or der schecks be tei ligt sind, für de ren 
Be zah lung ein. Je des die ser Kre di tin sti tu te kann gegen Vor la ge der in-
ner halb der Vor le gungs frist vor ge leg ten und nicht be zahl ten Schecks 
Zah lung vom Aus stel ler ver lan gen. Die vor ste hen den Be stim mun gen 
gel  ten auch für nach Be en di gung des Scheck ver trags aus ge stell te Or-
der schecks.

SONDERBEDINGUNGEN FÜR DEN SCHECKVERKEHR

Son der be din gun gen
für den Scheck ver kehr
Stand: April 2016
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1 Spareinlage

(1) Spareinlagen sind Einlagen, die durch Ausfertigung einer Urkun-
de, insbesondere eines Sparbuchs, als solche gekennzeichnet sind.

(2) Spareinlagen dienen der Geldanlage. Geldbeträge, die zur Ver -
wen dung im Zahlungsverkehr bestimmt sind oder von vornherein 
befris tet angenommen werden, gelten nicht als Spareinlagen.

(3) Kunde und Bank können Verfügungsbeschränkungen über Spar-
einlagen vereinbaren.

2 Sparurkunde

(1) Sparurkunden werden als Loseblatt-Sparurkunden in Form von 
peri o  dischen Sparkontoauszügen (siehe Nummer 6) oder als einheit-
liche Spar urkunden in Form von Sparbüchern und anderen Spar-
urkunden, auf denen die Umsätze fortlaufend vermerkt werden (siehe 
Nummer 7), ausgegeben. Der Kunde erhält nach der ersten Einlage 
eine Sparurkunde. Die Sparurkunde enthält den Namen des Kunden, 
die Nummer des Sparkontos sowie die Firmenbezeichnung der Bank.

(2) In der Sparurkunde werden alle Gutschriften und Belas tungen mit 
Angabe des Datums durch die Bank vermerkt.

(3) Der Kunde hat die Sparurkunde auf ihre Richtigkeit und Vollstän-
digkeit unverzüglich zu überprüfen.

3 Verzinsung

(1) Soweit nichts anderes vereinbart wurde, werden Spareinlagen zu 
den von der Bank durch Aushang in den Geschäftsräumen der konto-
führenden Stelle bekannt gegebenen Zinssätzen verzinst. Änderungen 
werden mit ihrer Bekanntgabe wirksam.

(2) Die Verzinsung beginnt mit dem Tag der Einzahlung und endet mit 
dem der Rückzahlung vorhergehenden Kalendertag. Der Monat wird 
zu 30 Tagen, das Jahr zu 360 Tagen gerechnet.

(3) Soweit nichts anderes vereinbart wurde, werden Zinsen am Ende 
eines jeden Kalenderjahres gutgeschrieben. Innerhalb eines Zeitraums 
von zwei Monaten nach Gutschrift kann über die Zinsen verfügt wer-
den. Danach unterliegen sie der Kündigungsregelung gemäß Num-
mer 4. Im Falle einer Kontoauflösung werden die Zinsen zu diesem 
Zeitpunkt ausgezahlt.

4 Kündigung

(1) Spareinlagen unterliegen einer Kündigungsfrist von drei Monaten. 
Eine längere Kündigungsfrist und eine Kündigungssperrfrist können 
vereinbart werden.

(2) Von Spareinlagen mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten 
können ohne Kündigung bis zu 2.000,– EUR für jedes Sparkonto in-
nerhalb eines Kalendermonats zurückgefordert werden.

5 Vorschusszinsen

Ein Anspruch auf vorzeitige Verfügung besteht nicht. Werden Sparein-
lagen ausnahmsweise vorzeitig zurückgezahlt, ist die Bank berechtigt, 

die zurückgezahlte Einlage mit Ausnahme des in Nummer 4 Absatz 2 
genannten Betrags als Vorschuss zu verzinsen. Macht die Bank von 
diesem Recht Gebrauch, so wird sie den jeweiligen Vorschusszinssatz 
durch Aushang in ihren Geschäftsräumen bekannt geben.

6 Besonderheiten für Loseblatt-Sparurkunden

(1) Der Kunde erhält nach der ersten Einlage einen Sparkontoauszug. 
Der jeweils zuletzt erteilte Sparkontoauszug ist die zur Spareinlage 
gehörende Sparurkunde.

(2) Über alle Gutschriften und Belastungen des Sparkontos stellt die 
Bank jeweils weitere Sparkontoauszüge zur Verfügung, die auch den 
Kontostand ausweisen. Die Bank darf mehrere Buchungen in einem 
Kon to auszug zusammenfassen.

(3) Die Bank wird dem Kunden mindestens einmal im Jahr einen 
Sparkontoauszug erteilen. Nach Ausstellung eines neuen Sparkonto-
auszugs verliert der jeweils zuvor ausgestellte Sparkontoauszug seine 
Gültigkeit.

(4) Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines 
Sparkontoauszugs hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs 
Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Einwen-
dungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der 
Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen 
gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des 
Sparkontoauszugs besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach 
Fristablauf eine Berichtigung des Sparkontoauszugs verlangen, muss 
dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine 
ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

(5) Bei Verfügungen darf der auf dem Sparkonto verbleibende Betrag 
nicht unter die Grenze von 1 Euro fallen.

7 Besonderheiten für gebundene Sparbücher und andere einheit-
liche Sparurkunden

(1) Der Kunde erhält nach der ersten Einlage eine einheitliche Spar-
urkunde, z. B. ein gebundenes Sparbuch.

(2) In der einheitlichen Sparurkunde werden alle Gutschriften und 
Belas tungen mit Angabe des Datums durch die Bank vermerkt. Ohne 
Urkundenvorlage erfolgte Gutschriften und Belastungen werden bei 
der nächsten Vorlage der einheitlichen Sparurkunde in dieser ver-
merkt.

(3) Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der 
einheitlichen Sparurkunde hat der Kunde unverzüglich zu erheben.

(4) Spareinlagen werden nur gegen Vorlage der einheitlichen Sparur-
kunde zurückgezahlt.

(5) Die Bank ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Legitimation 
des Vorlegers zu prüfen und an jeden Vorleger der einheitlichen Spar-
urkunde Zahlung zu leisten, es sei denn, dass die Bank die Nichtbe-
rechtigung des Vorlegers kennt oder grob fahrlässig nicht erkennt.

Son der be din gun gen
für den Sparverkehr
Fassung: Januar 2018
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(6) Die einheitliche Sparurkunde ist zurückzugeben, wenn die gesam-
te Spareinlage zurückgezahlt oder die einheitliche Sparurkunde durch 
eine neue ersetzt wird.

(7) Der Kunde hat die einheitliche Sparurkunde sorgfältig aufzube-
wahren. Die Vernichtung oder der Verlust der einheitlichen Sparurkun-
de sind der Bank unverzüglich anzuzeigen.

(8) Alle Folgen seines Zuwiderhandelns gegen diese Bedingungen 
sowie alle Nachteile des Abhandenkommens, der missbräuchlichen 
Verwendung, der Fälschung und Verfälschung der einheitlichen Spar-
urkunde trägt der Kunde, soweit er sie zu vertreten hat. Die Bank 
haftet im Rahmen des von ihr zu vertretenden Verschuldens und nur 
in dem Maße, als sie im Verhältnis zu anderen Ursachen an der Ent-
stehung des Schadens mitgewirkt hat.

(9) Wird der Bank glaubhaft gemacht, dass eine einheitliche Spar-
urkunde vernichtet oder abhandengekommen ist, so kann sie dem 
Kunden eine neue Sparurkunde ausstellen; die alte Sparurkunde gilt 
damit als kraftlos. Die Bank kann den Kunden auch an das zuständi-
ge Gericht verweisen und die Ausfertigung einer neuen Sparurkunde 
von dem Ergebnis des gerichtlichen Aufgebots abhängig machen.

(10) Wird die einheitliche Sparurkunde nach der Verlustanzeige von 
einem Dritten vorgelegt, bevor sie kraftlos ist, so darf die Bank an ihn 
nur zahlen, wenn der Kunde sich hiermit ausdrücklich einverstanden 
erklärt oder der Dritte eine rechtskräftige Entscheidung über seine 
Verfügungsberechtigung beibringt.

SONDERBEDINGUNGEN FÜR DEN SPARVERKEHR
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1 Bereitstellung und Nutzung eines elektronischen Postfachs

Die Bank stellt dem Kunden auf seinen Wunsch ein elektronisches 
Postfach zur Verfügung. Die Nutzung des elektronischen Postfachs 
setzt die Teilnahme des Kun den am On line-Banking-Angebot der 
Bank voraus. Der Kunde kann das Postfach im bereitgestellten Funk-
tionsumfang nutzen.

Bevollmächtigten ist die Nutzung des elektronischen Postfachs in glei-
cher Weise wie dem Kontoinhaber bzw. den Kontoinhabern gestattet.

2 Umfang der Postfachkommunikation

Bei Nutzung des elektronischen Postfachs übermittelt die Bank auf 
diesem Weg für die festgelegten Konten, Depots und sonstigen 
Vertrags be ziehungen grundsätzlich alle Mitteilungen und Informa-
tionen. Dies umfasst beispielsweise

– Konto- und Depotauszüge,

– Rechnungsabschlüsse,

– Kreditkartenabrechnungen,

–  Angebote zur Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
Sonderbedingungen oder Entgelten.

Die Übermittlung der Mitteilungen und Informationen erfolgt unter 
anderem durch Einstellung von Dateien im PDF-Format in das 
elektro nische Postfach des Kunden. Die Bank bleibt dazu berechtigt, 
dem Kunden Dokumente nicht durch Einstellung einer Datei in das 
elektronische Postfach, sondern per Post zuzusenden, wenn sie dies 
unter Berücksichtigung des Kundeninteresses für zweckmäßig hält 
oder es aus rechtlichen Gründen erforderlich ist.

Kunden, die handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten 
unterliegen, sollten sich bei einem Angehörigen der steuerberaten-
den Berufe informieren, was im Fall des Bezugs von elektronischen 
Dokumenten (z. B. Kontoauszügen) zur Erfüllung dieser Pflichten zu 
beachten ist.

3 Beendigung der Nutzung des elektronischen Postfachs

Der Kunde kann die Nutzung des elektronischen Postfachs jederzeit in 
Textform ohne Einhaltung einer Frist kündigen.

Die Bank kann die Nutzung des Postfachs jederzeit mit einer Frist von 
zwei Monaten kündigen, es sei denn, es liegt ein wichtiger Grund vor, 
der sie zu einer außerordentlichen Kündigung berechtigen würde. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn es der Bank auch 
unter angemessener Berücksichtigung der Belange des Kunden unzu-
mutbar erscheint, den elektronischen Postfach-Dienst fortzusetzen.

Hat der Kunde mittels seiner girocard (Debitkarte) Zugang zum 
Kontoauszugdrucker, werden ihm ab dem Wirksam werden der Kündi-
gung grundsätzlich alle Mitteilungen und Informationen der Bank am 
Kontoauszugdrucker zur Verfügung gestellt. Andernfalls werden sie 
ihm per Post zugestellt. Die Bank bleibt in jedem Fall dazu berechtigt, 
dem Kunden Dokumente per Post zuzusenden, wenn sie dies unter 
Berücksichtigung des Kundeninteresses für zweckmäßig hält oder es 
aus rechtlichen Gründen erforderlich ist.

Sonderbedingungen
für die Nutzung des
elektronischen Postfachs
Fassung Juni 2021
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1 Einzelverfügungsrecht der Kontoinhaber (Oder-Konto) 

1.1 Jeder Kontoinhaber ist allein berechtigt:

–  über das jeweilige Guthaben sowie über etwa den Kontoinhabern 
gemeinsam eingeräumte Kontoüberziehungen auf dem oben  
angegebenen Konto zu verfügen und darüber hinaus vorüberge-
hende geduldete Überziehungen im banküblichen Rahmen herbei-
zuführen;

–  weitere Gemeinschaftskonten und Gemeinschaftsdepots mit 
Einzel ver fü gungs  berechtigung für die Kontoinhaber zu den ge-
troffenen Vereinbarungen zu eröffnen; die Bank wird die anderen 
Kontoin haber hierüber unterrichten;

–  Konto-/Depotauszüge, Rechnungsabschlüsse sowie Wert papier-
auf stellungen, sonstige Abrechnungen und Anzeigen für die 
Kontoin haber entgegenzunehmen, zu prüfen und anzuerkennen 
sowie den gesamten das Gemeinschafts konto betreffenden 
Schriftwechsel für die Kontoinhaber verbindlich zu unterzeichnen;

–  im Fall des Ablebens eines der Kontomitinhaber über das jeweili-
ge Guthaben auch ohne Mitwirkung der Erben zu verfügen; eine 
Aufl ösung oder Umschrei bung wird die Bank nur zulassen, wenn 
alle über lebenden ursprünglichen Konto mit inhaber dies verlangen 
(vgl. Nummer 1.5).

1.1.1  Kreditverträge und eingeräumte Kontoüberziehungen

Für den Abschluss und die Änderung von Kreditverträgen und einge-
räumten Kontoüberziehungen zulasten der Konten ist die Mitwirkung 
aller Kontoinhaber erforderlich.

1.1.2  Termingeschäfte

Zum Abschluss und zur Durchführung von Termingeschäften zulasten 
der Ge mein schaftskonten bedarf es einer Vereinbarung mit allen Kon-
to   inhabern.

1.1.3  Erteilung und Widerruf von Vollmachten

Eine Kon to voll macht kann nur von al len Kon to in ha bern ge mein schaft-
lich er teilt wer den. Der Wi der ruf durch ei nen der Kon to in ha ber führt 
zum Er lö schen der Voll macht. Über den Wi der ruf ist die Bank un ver-
züg lich und aus Be weis grün den mög lichst in Textform zu unter rich ten. 
Vollmachten, die ein Kon tomit in ha ber vor der Eröffnung des Gemein-
schaftskontos erteilt hat, gelten nur dann, wenn der andere Kon to mit -
in ha ber dem zustimmt.

1.1.4  Kontoauflösung

Eine Aufl ö sung der Ge mein schafts kon ten kann nur durch al le Kon to-
in ha ber ge mein schaft lich er fol gen. Eine Aus nah me hier von be steht im 
To des fall ei nes Kon to in ha bers (vgl. Nummer 1.5).

1.2 Ge samt schuld ner ische Haf tung

Für die Ver bind lich kei ten aus Ge mein schafts kon ten haf ten die Kon to-
in ha ber als Ge samt schuld ner. Die Bank kann da her von je dem ein zel-
nen Kon to in ha ber die Er fül lung sämt li cher An sprü che for dern.

1.3 Wi der ruf der Ein zel ver fü gungs be rech ti gung

Je der Kon to in ha ber kann die Ein zel ver fü gung sbe rech ti gung ei nes an-
de ren Kon to in ha bers mit Wir kung für die Zu kunft der Bank gegen über 
– aus Beweisgründen möglichst in Textform – wi der ru fen. In die sem 
Fall kön nen al le Kon to in ha ber nur noch ge mein schaft lich über die Ge-
mein schafts  kon ten ver fü gen. Die Bank wird die an de ren Kon to in ha ber 
hie rüber unter rich ten.

1.4 Kon to mit tei lun gen

Kon tomitteilungen wer den in der ver ein bar ten Form über mit telt. Wenn 
eine un mit tel ba re Be nach rich  ti gung ge bo ten ist (z. B. bei Nicht  aus füh-
rung von Zah lungs ver kehrs auf trä gen), wird die Bank die Mit tei lung an 
die im Ver trag an ge ge be ne Post an schrift ver sen den. Kon to- und Kre-
dit kün di gun gen so wie die An kün di gung sol cher Maß nahmen wer den 
je dem Kon to in ha ber zu ge schickt. Je der Kon to in ha ber kann ver lan gen, 
dass auch ihm künf tig al le Kon to mit tei lun gen zu sätz lich über mit telt 
wer den.

1.5 Tod ei nes Kon to in ha bers

Nach dem Tod ei nes Kon to mit in ha bers blei ben die Be fug nis se der an-
de ren Kon to in ha ber un ver än dert be ste hen. Je doch kön nen die über le-
ben den Kon to in ha ber oh ne Mit wir kung der Er ben Ge mein schafts kon-
ten aufl ö sen oder auf ihren Na men um schrei ben lassen.

Die Rech te des Ver stor be nen wer den durch des sen Er ben ge mein-
schaft  lich wahr ge nom men. Das Recht zum Wi der ruf der Ein zel ver fü-
gungs be rech ti gung steht je doch je dem ein zel nen Mit er ben zu. Wi der-
ruft ein Mit er be, be darf je de Ver fü gung über Ge mein schafts kon ten 
sei ner Mit wir kung. Wi der ru fen mehrere Mit er ben die Ein zel ver fü-
gungs be rech ti gung ei nes Kon to in ha bers, so kön nen sämt li che Kon to-
in ha ber nur noch ge mein schaft lich mit den widerrufenden Mit er ben 
über die Ge mein schafts kon ten ver fü gen.

2 Gemeinschaftliches Verfügungsrecht (Und-Konto)

2.1 Verfügungsrechte

Die Kontoinhaber sind nur gemeinschaftlich berechtigt:

–  über das jeweilige Guthaben zu verfügen oder es auf den Namen 
eines Konto inhabers umschreiben zu lassen;

–  Verbindlichkeiten zulasten von Gemeinschaftskonten unter ge-
samtschuldnerischer Haftung der Kontoinhaber einzugehen.

Eine Änderung der Verfügungsberechtigung kann von den Kontoin ha-
bern nur gemeinschaftlich vorgenommen werden.

Sonderbedingungen
für Gemeinschaftskonten
Fassung Juni 2021
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2.2 Erteilung und Widerruf von Vollmachten

Eine Kontovollmacht kann nur von allen Kontoinhabern gemeinschaft-
lich erteilt werden. Der Widerruf durch einen der Kontoinhaber führt 
zum Erlöschen der Vollmacht. Über den Widerruf ist die Bank unver-
züglich und aus Beweisgründen möglichst in Textform zu unterrichten.

2.3 Eröfnung weiterer Gemeinschaftskonten

Jeder Kontoinhaber ist allein berechtigt, weitere Konten und Depots 
für die Kontoinhaber mit gemeinschaftlicher Verfügungs berechtigung 
zu den getroffenen Verein ba rungen zu eröffnen. Die Bank wird die 
anderen Kontoinhaber hierüber unterrichten.

2.4 Gesamtschuldnerische Haftung

Für die Verbindlichkeiten aus Gemeinschaftskonten haften die 
Kontoin haber als Gesamtschuldner. Die Bank kann daher von jedem 
einzelnen Kontoinhaber die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern.

2.5 Kontomitteilungen

Kontomitteilungen werden in der vereinbarten Form übermittelt. 
Wenn eine un mittelbare Benachrichtigung geboten ist (z. B. bei 
Nichtaus führung von Zahlungs ver kehrs aufträgen), wird die Bank die 
Mitteilung an die im Vertrag angegebene Post an schrift versenden. 
Konto- und Kredit  kündi gungen sowie die Ankündigung solcher Maß-
nahmen werden jedem Konto inhaber zugeschickt. Bei Angabe nur 
eines Zustellungs  empfängers ist dieser berechtigt, Konto-/Depot-
auszüge, Rech nungs abschlüsse sowie Wertpapieraufstellungen und 

sonstige Abrechnungen und Anzeigen für die Kontoinhaber entge-
genzunehmen, zu prüfen und anzuerkennen sowie den gesamten ein 
Gemeinschaftskonto betreffenden Schriftwechsel für die Kontoinha-
ber verbindlich zu unterzeichnen. Wird der Bank von dem anderen 
Konto inhaber erklärt, dass ihm diese Mitteilung ebenfalls zugeleitet 
werden soll, so sind die Kontoinhaber nur gemeinschaftlich berech-
tigt, Konto-/Depotauszüge, Rechnungs ab schlüsse sowie Wertpapier-
auf stellungen und sonstige Abrechnungen und Anzeigen für die 
Kontoinhaber entgegenzunehmen, zu prüfen und anzuerkennen sowie 
den gesamten das Gemeinschaftskonto betreffenden Schrift wech sel 
für die Kontoinhaber verbindlich zu unterzeichnen.

2.6 Tod eines Kontoinhabers

Nach dem Tod eines Kontomitinhabers können die anderen Kontoin-
ha ber nur gemeinschaftlich mit den Erben des Ver storbenen über die 
Gemein schaftskonten verfügen und eine Auflösung oder Umschrei-
bung verlangen, sofern keine abweichende Regelung getroffen wor-
den ist.
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KONTAKT

GLS Bank
44774 Bochum

Telefon Information & Service: +49 234 5797 100
Telefon Angebots- & Anlageberatung: +49 234 5797 200
Telefon Kreditservice & -beratung: +49 234 5797 300
Fax: +49 234 5797 222

kundendialog@gls.de

www.gls.de
www.gls.de/service-portal
www.gls.de/blog
www.gls.de/facebook
www.gls.de/twitter

STANDORTE

BERLIN
Schumannstraße 10, 10117 Berlin
Telefon/Fax: +49 30 5268858 80/88

BOCHUM
Christstraße 9, 44789 Bochum
Telefon/Fax: +49 234 5797 0/222

FRANKFURT
Mainzer Landstraße 47, 60329 Frankfurt/M.
Telefon/Fax: +49 69 25610 0/169

FREIBURG
Merzhauser Straße 177, 79100 Freiburg
Telefon/Fax: +49 761 76631 0/33

HAMBURG
Düsternstraße 10, 20355 Hamburg
Telefon/Fax: +49 40 414762 0/44

MÜNCHEN
Bruderstraße 5a (Eingang Unsöldstr.), 80538 München
Telefon/Fax: +49 89 544162 0/33

STUTTGART
Eugensplatz 5, 70184 Stuttgart
Telefon/Fax: +49 711 23895 0/55




